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EDITORIAL

Neue Heraus
forderungen für 
die Wohnungs
wirtschaft! 

Liebe Leserinnen und Leser, 

der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen e. V. und seine Regional-
verbände haben sich in 2021/2022 wieder vielfälti-
gen Themen und Herausforderungen gestellt. Dies 
schlägt sich in recht unterschiedlichen rechtlichen, 
genossenschaftlichen und wohnungswirtschaftlichen 
Artikelthemen in unserer Artikelreihe „Bilanz- und 
Steuerwissen – Aktuelles aus den Prüfungsorganisa-
tionen des GdW“ in der DW Die Wohnungswirtschaft 
nieder. In dieser Reihe geben unsere wohnungswirt-
schaftlichen Experten aus den Prüfungs- und Bera-
tungsbereichen der Verbände-Familie des GdW ihr 
Wissen an Sie weiter. 

Die nunmehr zwölfte Ausgabe des DW Sonder-
hefts fasst die Artikel von Oktober 2021 bis Septem-
ber 2022 unserer Reihe für Sie exklusiv zusammen.

Wir haben uns mit verschiedenen rechtlichen 
und auch genossenschaftlichen Themen befasst. Den 
Auftakt machte ein Artikel von Andreas Gissendorf 
und Robert Dobroschke zu den Pflichten eines Auf-
sichtsrats mit dem Titel „Der Aufsichtsrat: Zwischen 
Beratung und Überwachung des Vorstands“. Durch 
die Corona-Pandemie wurde die Einführung von vir-
tuellen Mitgliederversammlungen zu einem relevan-
ten Thema, die von Dr. Matthias Zabel in „BGH bestä-
tigt Zulässigkeit virtueller Generalversammlungen“ 
dargestellt wurde. In 2021 wurde auch die Regelungen 
zum Geldwäschegesetz verschärft, was ebenfalls Dr. 
Matthias Zabel im Artikel „Erneute Verschärfung des 
Geldwäschegesetzes“ für Sie zusammengefasst hat. 
Abschließend ist in diesem rechtlichen Kontext auch 
„Wen betrifft die Mitteilungspflicht zum Lobbyre-
gister?“ zu sehen, welches Christian Gebhardt und 
Carsten Herlitz beleuchtet haben.

Die Artikel „Anforderungen an variable Vergü-
tungssysteme“ von Christian Gebhardt und „Betrieb-
liche Altersversorgung im Niedrigzinsumfeld“ von 
Michael Sparn befassen sich mit unterschiedlichen 
Vergütungs- und Vorsorgethemen, die immer wieder 
aktuell und spannend sind.

Wohnungswirtschaftlichen Themen widmen sich 
die Artikel „Bewertung von Erbbaurechten und Erb-
baugrundstücken“ von Bernhard Hiebeler sowie  „IDW 
ERS IFA 3: Neuer Standard zum Ausweis von Immo-
bilien“ von Ingeborg Esser. Sie stellt den Entwurf der 
dritten Stellungnahme zur Rechnungslegung des Im-
mobilienwirtschaftlichen Fachausschusses (IFA) des 
Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) zum Ausweis 
von Immobilien in der Handelsbilanz und die Abbil-
dung des Bau- und Modernisierungsprozesses vor.

Im Bereich „Nachhaltigkeit“ gibt es zwei neue Ar-
tikel des Autorenteams Ingeborg Esser und Christian 
Gebhardt. Zum Einen betrifft dies die „Dekarboni-
sierungsstrategie – Umsetzungsschritte im Unter-
nehmen“ und zum Anderen die vielfältigen Berichts-
pflichten gemäß „Europäischer Berichtsstandard für 
die Nachhaltigkeitsberichterstattung“.

Die Betrachtung „Der nächste Schritt: Erklä-
rungen zur Feststellung der Grundsteuerwerte“ von 
Ingeborg Esser und Antje Große sowie der Ausblick 
auf ein „Papierloses Büro: Welche Erwartungen hat 
die Finanzverwaltung?“ runden dieses Sonderheft ab.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr
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N eben dem geschäftsführen-
den Organ (Vorstand/Ge-
schäftsführer – im Folgenden 
zusammengefasst Vorstand) 
steht der Aufsichtsrat als 
Überwachungsorgan. Dieses 

originär aus dem Aktien- beziehungsweise 
Genossenschaftsrecht stammende Organ 
� ndet sich immer häu� ger auch in (kom-
munalen) Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung wieder. Seine Begründung � ndet 
das Organ innerhalb der Genossenschaft 
oder der AG darin, dass den vielfältigen 
Interessen der Mitglieder respektive Aktionäre eine 
sehr starke Stellung des Vorstands gegenübersteht; 
dieser leitet die Gesellschaft in eigener, unbeschränk-
ter und unbeschränkbarer Verantwortung. Ein wenig 
anders stellt sich die Situation zwar innerhalb der 
GmbH dar: Dort kann der Geschäftsführer durch 
die Gesellschafterversammlung angewiesen werden. 
Jedoch stehen hinter den jeweiligen Gesellschaftern 
in der Regel – vor allem im kommunalen Bereich – 
juristische Personen, bei denen wiederum Kollekti-
vorgane wie beispielsweise der Stadtrat entscheiden. 
Und auch dort herrscht regelmäßig ein großer Mei-
nungspluralismus. Der Aufsichtsrat soll daher nicht 
zuletzt sicherstellen, dass die jeweilige Gesellschaft 
im Sinne dieser Meinungsvielfalt geleitet wird.

Letztlich spiegelt sich in dieser Meinungsvielfalt 
auch der Rahmen für die Geschäftspolitik wider: Ne-
ben der gesetzlich vorgesehenen Überwachung des 

geschäftsführenden Organs sehen die Mustersatzun-
gen des GdW für Wohnungsunternehmen die Bera-
tung des Vorstands als Aufgabe des Aufsichtsrats vor. 
Dabei kann er insbesondere durch Zustimmungsvor-
behalte entscheidenden Ein� uss auf die Geschäfts-
politik nehmen; regelmäßig können dabei bereits im 
Vorfeld die verschiedenen Meinungen kommuniziert 
werden, sodass diese hinreichende Berücksichtigung 
in der Entscheidung des Vorstands � nden.

Aufgaben und Haftung des Aufsichtsrats
Sowohl das Aktiengesetz (AktG) als auch das Genos-
senschaftsgesetz (GenG) weisen dem Aufsichtsrat die 

Aufgabe zu, die Geschäftsführung des Vor-
stande zu überwachen. Geschäftsführung 
bedeutet jedoch nicht jedwedes Handeln 
des Vorstands. In diesem Zusammenhang 
sind Leitungsmaßnahmen des Vorstands 
gemeint. Dies betri� t die Grundsätze der 
Unternehmensorganisation, konkrete Füh-
rungsaufgaben des Vorstands oder aber 
auch wichtige Einzelfallentscheidungen, 
die maßgeblichen Ein� uss auf die Gesell-
schaft haben (beispielsweise Neubauvor-
haben oder die Gründung von Tochterun-
ternehmen). 

Daraus folgt jedoch auch, dass eine 
Kompetenzüberschreitung vorliegt, wenn der Auf-
sichtsrat darüber hinaus das Alltagsgeschäft über-
wacht. Eine solche Totalüberwachung ist gesetzlich 
nicht vorgesehen; ferner erweitert eine solche Über-
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Der Aufsichtsrat: Zwischen Beratung 
und Überwachung des Vorstands

Von Robert Dobroschke und Andreas Gissendorf

Aufsichtsräte leisten einen wichtigen Beitrag zur Ausrichtung und Stabilität von Un-
ternehmen. Sie unterliegen denselben Sorgfaltspfl ichten wie der Vorstand. Welche 
Pfl ichten sind dies? Wie lassen sie sich erfüllen? Welche rechtlichen Grundlagen 
bestehen? Handlungsvorschläge für die Praxis.
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wachung den Haftungsrahmen für den Aufsichtsrat 
erheblich.

Die Erhöhung des Haftungsrisikos ist schon des-
halb brisant, weil die Tätigkeit des Aufsichtsrats ein 
Nebenamt darstellt. Auch der versierteste Aufsichts-
rat wird regelmäßig nicht sämtliche Details und die 
dahinterstehenden Einzelfragen ohne Weiteres über-
blicken können – ist aber eine tiefgreifende Einbin-
dung in die Geschäftsführung gewünscht, müssen 
auch solche Detailfragen bekannt sein und deren 
Folgen in die Entscheidung mit ein� ießen.

Nicht nur vor dem Hintergrund einer klaren 
Kompetenzaufteilung und einer drohenden Erweite-
rung des eigenen Haftungsrahmens, aber vor allem 
auch aus arbeitsökonomischen Gründen ist daher 
dringend zu empfehlen, dass Aufsichtsräte sich um 
das „Grobe und Ganze“ kümmern und ausschließlich 
in Einzelfällen tiefergehende Prüfungen vornehmen. 
Die in diesem Zusammenhang oft kommunizierte 

Sorge, gegebenenfalls doch etwas zu übersehen, ist 
unbegründet. Der Vorstand hat die originäre P� icht, 
den Aufsichtsrat über alle Leitungsmaßnahmen so 
umfassend und regelmäßig zu informieren, dass die-
ser mit den mitgeteilten Informationen eine hinrei-
chende Entscheidungsgrundlage erhält und seinen 
Aufgaben nachkommen kann. 

Genügen die Informationen diesen Anforderun-
gen nicht, liegt eine P� ichtverletzung des Vorstands 
vor. Der Aufsichtsrat kann sich demnach prinzipiell 
darauf verlassen, dass der Vorstand seinen P� ichten 
nachkommt. Nur wenn die Informationen erkennbar 
nicht ausreichen oder aber o� ensichtlich Lücken 
oder Fehler aufweisen, ist eine gezielte Nachfrage 
angezeigt.

Die Überprüfung vorgelegter Unterlagen ist 
durch fortlaufende Aufsichtsratsprüfungen zu aus-
gewählten Unternehmensbereichen, anlassbezogen 
oder zufällig, zu ergänzen. Der Aufsichtsrat kann 

Leitungsmaßnahmen des Vorstands

Grundsätze der 
Unternehmensorganisation

Führungsaufgaben 
des Vorstands

Wichtige 
Einzelfallentscheidungen

Leitungsmaßnahmen 
des Vorstands
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tiefgehenden Einzelfallprüfungen erwartet werden, 
dass die zu prüfenden Geschäftsvorgänge auch im 
Detail nachvollzogen und verstanden werden.

Folgerungen für die konkrete Tätigkeit
In der täglichen Praxis gilt es für den Aufsichtsrat, 
die richtige Balance aus Überwachung und Bera-
tung des Vorstands unter Berücksichtigung eigener 
Haftungsrisiken zu � nden. Hier ist zunächst die kla-
re Aufteilung der Kompetenzen von Vorstand und 
Aufsichtsrat entscheidend, sodass die Geschäftsfüh-
rung ordnungsgemäß organisiert werden kann. Dies 
drückt sich in der Regel durch Geschäftsordnungen 
für Vorstand und Aufsichtsrat aus.

Im nächsten Schritt muss der Aufsichtsrat sich 
ein klares Bild von der konkreten Organisation des 
Gesellschaftsbetriebs verscha� en: Liegt ein Organi-
gramm vor und wird danach gehandelt? Wird über 
Änderungen berichtet? Sind die wesentlichen Pro-
zesse innerhalb der Gesellschaft de� niert und sehen 
diese auch Kontrollen vor? Wie erfolgt beispielsweise 
der Durchlauf einer Rechnung, wer prüft diese und 
wer führt Zahlungen durch?

Weiterhin fallen darunter auch die Bereiche 
Planungswesen, Controlling und Risikofrüherken-
nungssystem. Auch hier obliegt es dem Aufsichtsrat, 
ein entsprechendes Reporting durch den Vorstand 
einzufordern: Werden jährlich Wirtschaftspläne vor-
gelegt? Ist die prognostizierte Entwicklung plausibel? 
Steht diese in Einklang mit der Unternehmenspolitik? 
Werden Planabweichungen systematisch untersucht? 
Hat der Vorstand Risiken für die Gesellschaft de� -
niert und überwacht er diese regelmäßig?

Risiken können sich � nanziell (zum Beispiel Ka-
pitaldienstbelastung, Eigenkapitalrendite), operativ 
(zum Beispiel Leerstandsquote, Fluktuationsrate), 
aber auch abstrakt (zum Beispiel mietrechtliche 
Rahmenbedingungen, Grundstücksbeschaffung) 
ausdrücken.

In erster Linie erfolgt der Informationsaustausch 
im Rahmen von gemeinsamen Sitzungen, in denen 
der Vorstand den Aufsichtsrat in den genannten 
Bereichen informiert und gegebenenfalls entspre-
chende Beschlüsse einholt. Die Aufbereitung der 
Informationen, der Umfang und die Intensität der 
Beratungen sind dabei individuell an die Gegeben-
heiten der Gesellschaft anzupassen.

Daneben sollte sich der Aufsichtsrat auch in Ein-
zelfällen selbst vergewissern, wie die Verhältnisse 
tatsächlich sind. In der Praxis dominiert hier die – 
meist unangekündigte – Kassenprüfung durch den 
Aufsichtsrat. Hier sollte sich der Aufsichtsrat jedoch 
selbst breiter aufstellen (oder gegebenenfalls sach-
verständige Dritte einschalten), um weitere Unter-
nehmensbereiche beziehungsweise Abläufe innerhalb 
der Gesellschaft zu prüfen. Idealerweise sollte der 
Aufsichtsrat auch einen Revisionsplan erstellen und 
über einen Zeitraum von mehreren Jahren sämtliche 
Bereiche der Gesellschaft einmal beleuchten.

die Prüfungshandlungen entweder selbst oder aber 
durch externe Dritte durchführen. Letzteres bietet 
sich vor allem dann an, wenn die Komplexität der zu 
prüfenden Bereiche steigt. Denn auch hier gilt: Wird 
durch den Aufsichtsrat geprüft, muss inhaltlich und 
sachlich umfassend geprüft werden. Bleiben Miss-
stände aufgrund mangelnder Kenntnis unentdeckt, 
führt dies nicht zu einem Entfall des Verschuldens. 
Denn in diesem Fall ist der Aufsichtsrat verp� ichtet, 
sich die notwendige Sachkunde zu verscha� en.

Insofern unterscheiden sich diese konkreten 
Prüfungshandlungen von der regulären begleitenden 
Überwachung; während bei Letzterer die Entschei-
dungsgrundlage durch den Vorstand aufbereitet und 
im Wesentlichen einer Plausibilitätskontrolle durch 
den Aufsichtsrat unterzogen werden muss, kann bei Bi
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Kreislauf von Information 
und Überwachung

Aufsichtsrat Vorstand

informiert

überwacht

Ergänzende Überwachung durch 
Einzelfallprüfungen

Aufsichtsrat Vorstand

informiert

überwacht

ergänzende Überwachung 
durch Einzelfallprüfungen
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Fazit
Der Aufsichtsrat trägt eine große Mitverantwortung 
für den dauerhaften Erfolg der Gesellschaft. Er ist 
Bindeglied zwischen Mitgliedschaft beziehungsweise 
Gesellschafter und Vorstand. Dabei überwacht und 
berät er den Vorstand. Hierbei hat er besondere Sorg-
faltsp� ichten umzusetzen: Er muss die Geschäftsfüh-
rungsorganisation angemessen gestalten, das heißt 
insbesondere eine sachgerechte Geschäftsordnung 
für den Vorstand erlassen und das Geschäftsfüh-
rungsinstrumentarium des Vorstands überwachen. 
Dies geschieht zu einem großen Teil über die Infor-

mationsvermittlung des Vorstands in gemeinsamen 
Sitzungen. Daneben sollte der Aufsichtsrat auch ein-
zelfallbezogen abgegrenzte Bereiche der Gesellschaft 
im Detail überwachen.

Die regionalen Prüfungsverbände der Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft und ihre nahe-
stehenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften un-
terstützen Sie gern bei Fragen rund um das Thema 
Aufgaben und Haftung des Aufsichtsrats. 

Weitere Informationen: www.gdw-pruefungsverbaende.de 

Internes Kontrollsystem

Internes 
Steuerungssystem

Internes 
Überwachungssystem

Organisatorische 
Sicherungsmaßnahmen Kontrollen Interne Revision Sonstige

Prozessintegrierte 
Überwachungsmaßnahmen

Prozessunabhängige 
Überwachungsmaßnahmen

Interne Revision als Teil des IKS
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E in Erbbaurecht ist das veräußerliche und 
vererbliche Recht, auf einem Grundstück 
ein Bauwerk zu haben. Ein Erbbaugrund-
stück ist ein mit einem solchen Recht 
belastetes Grundstück.

Da in der Praxis gerade für Geschoss-
wohnungsbau im Erbbaurecht aufgrund des geringen 
Marktaufkommens häufi g keine oder nur 
eine sehr geringe Anzahl von geeigneten 
Vergleichspreisen zur Verfügung stehen, ist 
eine Bewertung durch direkten Vergleich 
meist nicht möglich. Eine Bewertung kann 
in solchen Fällen nur durch einen mittelba-
ren Vergleich vorgenommen werden. Da-
bei wird ein fi nanzmathematischer Wert 
ermittelt, der zunächst keinen direkten 
Bezug zum Immobilienmarkt hat und erst 
mittels eines Faktors an den Markt ange-
passt werden kann. 

Diese Marktanpassungsfaktoren geben 
im Idealfall das durchschnittliche Verhält-
nis von geeigneten Verkaufspreisen für Erbbaurechte 
beziehungsweise Erbbaugrundstücke zu ihren jewei-
ligen fi nanzmathematischen Werten an.

Die neue Immobilienwertermittlungsverordnung 
(ImmoWertV), die am 1. Januar 2022 in Kraft treten 
wird, verwendet die Begriff e Erbbaurechts- oder Erb-
baugrundstücksfaktor. Sofern die allgemeinen Wert-
verhältnisse nach Verwendung von Erbbaurechts- 
beziehungsweise Erbbaugrundstücksfaktor noch 
nicht ausreichend berücksichtigt sind, kann nach 
neuer ImmoWertV zusätzlich eine Marktanpassung 
durch Zu- oder Abschläge vorgenommen werden. 

Finanzmathematischer Wert 
Nach den derzeit noch gültigen Wertermittlungs-
richtlinien 2006 (WertR 06) besteht der Wert eines 
Erbbaurechts nicht nur aus dem Wert des Gebäudes, 
das der Erbbauberechtigte errichtet hat, sondern 
zusätzlich aus einem Bodenwertanteil, obwohl der 
Erbbauberechtigte nicht Eigentümer des Bodens ist, 
sondern nur das Recht hat, diesen zu bebauen.

Dem liegt folgende Überlegung zugrunde: Ein 
Erbbaurecht wird meist gegen Zahlung eines jähr-
lichen Erbbauzinses vergeben, der in Abhängigkeit 
vom Wert des unbelasteten Bodens bestimmt wird. 
Steigt dieser Bodenwert nun schneller als die auf-
grund von Vertrag und Gesetz erzielbaren Erbbau-
zinsen, entsteht für den Erbbauberechtigten ein 
Vorteil im Vergleich zu einem Neuvertrag. Denn bei 
Neuabschluss eines Erbbauvertrags würde nun ein 
höherer Erbbauzins vereinbart. Der Gegenwarts-
wert (=Barwert) dieses Vorteils über die vertragliche 
Restlaufzeit entspricht dem Bodenwertanteil des 
Erbbaurechts.

Um diesen Bodenwertanteil des Erbbaurechts 
mindert sich der Wert des Bodens aufgrund der Be-
lastung mit dem Erbbaurecht, wie die nachfolgende 
Abbildung 1 auf Seite 85 zeigt1. Dieser Darstellung 
ist zu entnehmen, wie sich die Erträge aus der Be-
wirtschaftung des Grundstücks auf Erbbaurecht und 
Erbbaugrundstück im Zeitlauf verteilen. Die Barwerte 
dieser Ertragsteile entsprechen dem Wert von Erb-
baurecht und Erbbaugrundstück. Zusammen erge-
ben beide den Wert des Volleigentums, wenn alle 
Berechnungen mit demselben Zinssatz durchgeführt 
werden.

BILANZ- UND STEUERWISSEN – AKTUELLES AUS DEN PRÜFUNGSORGANISATIONEN DES GDW
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Bernhard 
Hiebeler

Sachverständiger für 
Immobilienbewertung

VdW Bayern 
MÜNCHEN

Bewertung von Erbbaurechten und 
Erbbaugrundstücken

Von Bernhard Hiebeler

Der Wert einer Liegenschaft wird am besten durch direkten Vergleich mit Kauf-
preisen von möglichst identischen Immobilien bestimmt. Auch bei der Bewertung 
von Erbbaurechten und Erbbaugrundstücken ist vorrangig das Vergleichswert-
verfahren anzuwenden. Mangels Kauff ällen wird in der Praxis jedoch meistens 
das fi nanzmathematische Verfahren genutzt.
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Optionen
Dabei wird deutlich, dass es mehrere Berechnungs-
möglichkeiten gibt. So wird bei der Ermittlung des 
Gebäudewertanteils des Erbbaurechts in den WertR 
06 der Barwert des Gebäudereinertrags berechnet. In 
der neuen ImmoWertV hingegen wird dazu der Wert 
des Volleigentums um den Wert des unbelasteten 
Bodens vermindert.

Die neue ImmoWertV bietet zudem nun auch die 
Möglichkeit, bei der Bestimmung der Barwerte von 
marktüblichem und erzielbarem Erbbauzins jeweils 
unterschiedliche Zinssätze zu verwenden. Dadurch 
lassen sich unter anderem unterschiedliche relative 
Steigerungen berücksichtigen. 

Bilanzierung
Der in der Abbildung 1 dargestellte Bodenwertanteil 
ergibt sich durch den Vergleich mit dem Wert eines 
unbelasteten Grundstücks. 

Ein unterhalb der marktüblich vereinbarten Erb-
bauzinsen vereinbarter Erbbauzinssatz kann bei der 
Bewertung des Gebäudes auf dem Erbbaurechts-
grundstück in Höhe des kapitalisierten Vorteils dem 
Gebäude zugerechnet werden. Diese Vorgehensweise 
gilt aber nicht nur für Bilanzierungszwecke, sondern 
kann auch auf die Bewertung von Erbbaurechts-
grundstücken insgesamt übertragen werden.

Entwicklung des Wertes
Anders als Volleigentum ermöglicht ein Erbbaurecht 
die Nutzung des Grundstücks nicht auf Dauer, son-
dern für einen begrenzten Zeitraum. Dies führt dazu, 

dass der zunächst aufgrund steigender Bodenpreise 
entstandene Vorteil nach und nach schwindet, wenn 
der Ablauf des Erbbaurechts näher rückt. Denn mit 
Ablauf des Erbbaurechts fallen die Nutzungsrechte 
an dem Grundstück wieder vom Erbbauberechtigten 
an den Grundstückseigentümer zurück. 

Die nachfolgende Abbildung 2 zeigt vereinfacht 
an einem Beispiel, wie sich der Wert des Erbbaurechts 
und des Erbbaugrundstücks während der Vertrags-
laufzeit verändern kann. Der hier ausgewiesene Wert 
des Erbbaurechts entspricht dem Bodenwertanteil 
ohne Gebäude. Im Verhältnis zum Wert des Bodens in 
unbelastetem Zustand nimmt der Wert des Erbbau-
grundstücks hier zunächst ab und steigt dann aber 
ab einem gewissen Zeitpunkt wieder an, bis er am 
Ende der Laufzeit wieder den Wert des unbelasteten 
Bodens erreicht.

Der Wert des Erbbaugrundstücks kann sich ge-
genüber dem Wert des unbelasteten Grundstücks 
(Bodenwert) dabei während der Vertragslaufzeit in 
erheblichem Maße ändern, wie die folgende Abbil-
dung 3 für unterschiedliche Bodenwertsteigerungen 
und Erbbauzinsanpassungen verdeutlicht.

In Ballungsräumen sind die durchschnittlichen 
Bodenwertsteigerungen bei Bauland für Geschoss-
wohnungsbauten teilweise noch höher als in der 
Abbildung dargestellt. So ist das Preisniveau von 
Wohnbauland in München von 1960 bis 2020 jährlich 
um durchschnittlich 7 % gestiegen. Vor 1960 wurden 
meist keine Wertsicherungsklauseln für den Erbbau-
zins vereinbart. Deshalb ist auch die Entwicklung bei 
Fehlen einer Wertsicherungsklausel dargestellt.2 

Abb. 1: 

Verteilung der Erträge auf Erbbaurecht und Erbbaugrundstück

Gebäudewertanteil

Restlaufzeit

= Restnutzungsdauer

Bodenwertanteil

Vorteil

erzielbare 
Erbbauzinsen

marktübliche  
Erbbauzinsen

Gebäude
reinertrag

€

Zeit

finanzmathematischer Wert des ErbbaurechtsWert des unbelasteten Bodens 
finanzmathematischer Wert des ErbbaugrundstücksWert des Volleigentums
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Fazit
Die Novellierung der ImmoWertV betrifft auch die 
Bewertung von Erbbaurechten und Erbbaugrund-
stücken. In der Praxis hat vor allem der Ankauf des 
Erbbaugrundstücks durch den Erbbaurechtsnehmer 
erhebliche Relevanz. 

Der Markt
Wie eingangs geschildert, bedarf der finanzmathe-
matisch ermittelte Wert noch der Anpassung an den 
Markt. Eine Anpassung ist nur erforderlich, soweit 
sie nicht bereits durch den Ansatz von Eingangsgrö-
ßen wie dem Kalkulationszinssatz berücksichtigt 
ist. Gerade für Geschosswohnungsbauten stehen 
bislang kaum Vergleichspreise für eine Bestimmung 
von Marktanpassungsfaktoren zur Verfügung. 

Aufgrund der sich verändernden Vergabepolitik 
bei den Kommunen ist damit zu rechnen, dass in 
Zukunft häufiger Transaktionen in diesem Markt-
segment stattfinden. Eine vermehrte Neuvergabe 
von Grundstücken im Erbbaurecht kann aber nur 
allmählich dazu führen, dass die Verkaufszahlen von 
Erbbaurechten und Erbbaugrundstücken steigen und 
sich damit die Voraussetzungen für die Bestimmung 
von Marktanpassungsfaktoren verbessern. Ab
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Weitere Informationen und Beratung:  
www.gdw-pruefungsverbaende.de 

1  Vor allem bei Erbbaurechten mit einer vergleichsweise kurzen Restlaufzeit ist 
zudem die Entschädigungsregelung bei Ablauf des Erbbaurechts zu berück-
sichtigen. Darauf wird im Folgenden nicht eingegangen. Es wird hier unterstellt, 
dass Restlaufzeit und Restnutzungsdauer gleich lang sind.

2  Auch bei Fehlen einer Wertsicherungsklausel ist gemäß Rechtsprechung des 
BGH eine Anpassung des Erbbauzinses möglich, wenn die Lebenshaltungskos-
ten seit Vertragsschluss um mehr als 150 % gestiegen sind. Dies bleibt bei dieser 
Abbildung unberücksichtigt.

Abb. 2: 

Entwicklung des Bodenwerts und des Werts  
des Erbbaurechts während der Vertragslaufzeit

€

1009491 97888579 82767367615855524946434037343128252219161310741 64 70 Jahre

Bodenwert unbelastet
Bodenwertanteil des Erbbaurechts
Wert des Erbbaugrundstücks

Abb. 3: 

Entwicklung des Anteils des Erbbaugrundstücks am Wert  
des unbelasteten Grundstücks während der Vertragslaufzeit
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Dekarbonisierungsstrategie -
Umsetzungsschritte im Unternehmen

Schritt mittels der konkreten Unternehmensplanung
umzusetzen. Die strategischen Ziele beziehungs-
weise Leitbilder, die Ansprüche der Stakeholder und 
die Möglichkeiten (monetär und nichtmonetär) des 
Wohnungsunternehmens sind dabei in Einklang zu 
bringen. 

Die Ausgestaltung der Unternehmensplanung 
liegt im pfl ichtgemäßen Ermessen der Unterneh-
mensleitung, die am Maßstab der konkreten Ver-
hältnisse des einzelnen Unternehmens auszuüben 
ist. Unternehmen der Wohnungswirtschaft verfügen 
in der Regel über eine langfristige Unternehmens-
planung von bis zu zehn Jahren. Betrachtet man die 

Einsparziele für den Gebäudebereich bis 
2030, wird erkennbar, dass eine Anpassung 
der langfristigen Planung unbedingt erfor-
derlich ist, wenn man bisher noch keine 
Dekarbonisierungsstrategie im Unterneh-
men implementiert hat.

Ausgehend von der strategischen Pla-
nung wird für einen Zeitraum von fünf Jah-
ren eine Mittelfristplanung erstellt, die ein-
mal jährlich auf der Basis der jeweils aktuell 
vorhandenen Daten erneuert wird. Auf der 
Grundlage der konkreten Ziele aus der De-
karbonisierungsstrategie werden die CO2-
Verbräuche ein wesentlicher Parameter im 
Rahmen der Unternehmensplanung sein. 

Portfoliomanagement und 
Portfolioanalyse

Aufbauend auf der Unternehmensplanung ist die 
Portfolioanalyse ein weiterer Baustein zur Umset-
zung der Dekarbonisierungsstrategie im Wohnungs-
unternehmen.

I n der DW (DW 9/2021, Seite 76 ff.) 
wurde das Thema „Standardisierung 
der CO2-Berichterstattung“ bereits 
beschrieben. Im aktuellen Beitrag 
geht es nun darum, auf der Grundlage 
der Klimaschutzziele eine Dekarboni-

sierungsstrategie für Wohnungsunterneh-
men abzuleiten.

Bausteine der 
Dekarbonisierungsstrategie

Die erfolgreiche Umsetzung der Klima-
schutzziele im Wohnungsunternehmen 
setzt im ersten Schritt eine Integration 
in die langfristige Unternehmensstrategie voraus. 
Diese legt grundlegende Ziele fest, die langfristig 
über den Fortbestand des Unternehmens bestimmen. 
Charakteristisch ist der Dreiklang aus Langfristigkeit, 
Gesamtheit und qualitativem Charakter.

Grundvoraussetzung bei der Strategiebildung 
und der Einbindung der Klimaschutzziele ist eine 
umfassende Abstimmung in den Entscheidungsgre-
mien des Wohnungsunternehmens. Nur wenn die 
Anteilseigner (bei Genossenschaften die Mitglieder) 
beziehungsweise die Aufsichtsräte bei diesem Thema 
mit einbezogen werden, erreicht die gewählte Stra-
tegie den notwendigen Grad an Verbindlichkeit für 
die Unternehmensleitung. 

Bei vielen Wohnungsunternehmen sind die Leit-
bilder bereits auf Nachhaltigkeitsziele ausgerichtet. 
Im Rahmen eines Nachhaltigkeitskonzeptes werden 
die Zielstellungen in den Bereichen der Ökonomie 
und Ökologie sowie Soziales miteinander verbun-
den. Ist die Dekarbonisierungsstrategie in die Un-
ternehmensstrategie integriert, ist diese im zweiten Bi
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BILANZ- UND STEUERWISSEN – AKTUELLES AUS DEN PRÜFUNGSORGANISATIONEN DES GDW

Von Ingeborg Esser und Christian Gebhardt

Die europäischen und nationalen CO2-Minderungen sind gesetzlich kodifi ziert und 
geben auf volkswirtschaftlicher Ebene Zielgrößen vor. Entscheidend für die Ziel-
erreichung ist aber das Herunterbrechen der Ziele auf die Unternehmensebene. 
Nur so wird für den individuellen Gebäudebestand die Realisierbarkeit sichtbar.

WP/StB
Ingeborg Esser

Hauptgeschäfts-
führerin GdW,

Vorstand 
GdW Revision AG

BERLIN

WP Christian 
Gebhardt

Referatsleiter Betriebs-
wirtschaft, Rechnungs-
legung und Förderung 

GdW, 
Vorstand 

GdW Revision AG
BERLIN
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Vorrangiges Ziel der Portfolioanalyse in Bezug auf 
die Dekarbonisierungsstrategie ist es, einen Über-
blick über den energetischen Zustand und die CO2-
Verbräuche des Immobilienbestandes zu haben. Für 
diesen umfassenden Überblick ist es notwendig, dass 
Zahlen aus dem Rechenwerk, Daten aus der Woh-
nungsverwaltung, technische Daten und qualitative 
Faktoren erhoben und zu einer Gesamtbewertung 
zusammengefügt werden. Neben den wesentlichen 
Faktoren wie Standort- und Objektattraktivität, die 
Marktakzeptanz und die Rentabilität gehört nun auch 
der CO2-Verbrauch der Gebäude dazu.

Aufbauend auf der Portfolioanalyse ist die Frage 
zu beantworten, mit welchen Maßnahmen eine Re-
duzierung des CO2-Verbauchs im Gebäudebestand 
erreicht werden kann und welche Effizienzzielwerte 
angestrebt werden.

Hier bietet es sich an, zwischen kurzfristigen 
Maßnahmen zur Energieeinsparung und langfris-
tigen, umfassenden Maßnahmen zu unterscheiden. 
Kurzfristige geringinvestive Maßnahmen betreffen in 
der Regel das Energiemanagement der Gebäude so-
wie die Nutzerunterstützung. Hierfür ist es notwen-
dig, dass die entsprechenden Daten vorliegen. Denn 
„man kann nichts verbessern, was man nicht misst“, 
so formulierte es Prof. Dr. Viktor Grinewitschus in 
dem Forschungsprojekt „BaltBest – Digitalisierung 
der Heizungstechnik“. Im Bereich der Heizungsan-
lagen ist festzustellen, dass viele Wärmeerzeuger 
überdimensioniert sind. Dies betrifft auch sanierte 
Heizungsanlagen. Eine kontinuierliche Überwachung 
der Anlagen ist notwendig, um ineffiziente Anlagen 
zu erkennen und Daten für eine optimale Auslegung 
im Sanierungsfall zu erhalten. Durch digitale Ther-
mostate sowie Sensorik (zum Beispiel Fenster auf 
= Heizung aus) können die Nutzer darüber hinaus 
in einem energieeffizienten Verhalten unterstützt 
werden.

Berichtswesen und Controlling
Auf der Grundlage der Portfolioanalyse wird dann 
der Investitionsplan erstellt, der wiederum in die 
mehrjährige Wirtschafts- und Finanzplanung ein-
fließt. Es sollten sowohl die wirtschaftlichen als auch 
die liquiditätsmäßigen Auswirkungen der Maßnah-
men dargestellt werden. In diesem Zusammenhang 
ist auch die Prüfung der Aktivierungsfähigkeit von 
Modernisierungsmaßnahmen von besonderer Be-
deutung. Die Planung dieser Maßnahmen selbst, 
aber auch die Untersuchung ihrer bilanziellen 
Auswirkungen, das heißt in welchem Umfang die 
Modernisierungsmaßnahmen aktivierungspflich-
tig sind beziehungsweise in welchem Umfang sie 
Erhaltungsaufwand darstellen, ist ein wichtiger 
Bereich der Planung, Steuerung und Kontrolle im 
Wohnungsunternehmen.

Im Rahmen der externen Berichterstattung ist 
über die Dekarbonisierungsstrategie in der Chan-
cen- und Risikoberichterstattung im Lagebericht 

Vorgehensweise zur Strategieentwick-
lung und Strategieimplementierung

Quelle: GdW, nach GdW Arbeitshilfe 76: Zukunftsfähigkeit von Wohnungsunternehmen, Mai 2016; 
Darstellung: DW

Unterneh-
mensvision

Unternehmensleitbild

Unternehmensstrategie

Unternehmensplanung

CO2-Monitoring

Der GdW hat zusammen mit einer Reihe von 
Wohnungsunternehmen und in Abstimmung mit 
der Initiative Wohnen 2050 die GdW-Arbeitshilfe 85 
erarbeitet. Damit ist eine Empfehlung für eine 
brancheneinheitliche Methodik zur Ermittlung von 
CO2-Emissionen entstanden.

Download und Bestellung unter  
www.gdw.de oder bestellung@gdw.de 

Erarbeitung einer individuellen Strategie 

Quelle: VdW Rheinland Westfalen; Darstellung: DW
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Wo ist der  
Startpunkt?

Dekarbonisierung 
2045 als Ziel ist 
formuliert

Reduktion des  
Verbrauchs/Effizienz

CO2-freie  
Energieerzeugung
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zu berichten. Darüber hinaus ist auch eine Bericht-
erstattung über die Zielerreichung in der Analyse 
über den Geschäftsverlauf aufzunehmen. Formu-
lierungsbeispiele in verschiedenen Abschnitten des 
Lageberichts:
·  Geschäftsverlauf: Das Wohnungsunternehmen 

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr an drei Ob-
jekten energetische Sanierungsmaßnahmen zur 
CO2-Reduzierung umgesetzt. Dabei wurden die 
Gebäudehüllen ertüchtigt und die Heizungsanlagen 
ausgetauscht beziehungsweise auf einen anderen 
Energieträger umgestellt.

·  Soll-Ist-Vergleich: Die bestehende Strategie zur 
CO2-Reduzierung konnte für das abgelaufene Ge-
schäftsjahr weitgehend umgesetzt werden. Eine ge-
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 Was sollten Wohnungsunternehmen tun?

Fernwärme (Netze öffentlich) Infos von Fernwärmeanbieter erfragen: Strategie, CO2-Preisentwicklung, alle Gebäude 
Niedertemperatur-fit machen, statt wenige Gebäude als EH 55

Wärmenetze (eigene Netze) lokale erneuerbare Energien erschließen (vor allem PV und Wärmepumpen), Gebäude 
Niedertemperatur-fit machen

Alle Gebäude ·  Energieverbrauch und CO2-Emissionen der eigenen Gebäude kennen
·  Heutige Vielverbraucher identifizieren und dort Mittel hinlenken
·  Energieeinsparungen durch Anlagenoptimierung 
·  Möglichkeiten des GEG und EEG sowie der BEG nutzen
·  Installation von PV-Anlagen und Stromnutzung bei Neubau und Moder  nisierungen prüfen
·  eigene Klimastrategie entwerfen

Maßnahmen im Rahmen der Dekarbonisierungsstrategie 

plante energetische Sanierungsmaßnahme musste 
zeitlich verschoben werden.

·  Prognosebericht: Bis zum Geschäftsjahr 2030 sollen 
alle Gebäude, die vor dem Jahr 1970 erbaut wurden, 
energetisch saniert werden. Für das Geschäftsjahr 
2022 sind in der Planung fünf Gebäude für die Sa-
nierung vorgesehen.

Befragungsergebnisse zur Umsetzung
Eine im Oktober 2021 durchgeführte Befragung von 
36 Genossenschaften mit Spareinrichtung  zum Um-
setzungsstand der CO2-Bilanz, Klimastrategie und 
Nachhaltigkeitsberichterstattung ergab folgendes 
Ergebnis: Knapp zwei Drittel haben eine CO2-Bi-
lanz für ihren Gebäudebestand bereits erstellt oder 

CO2-  Bilanzen, Klima strategien und Nachhaltigkeitsberichte1

„Wurde bereits bzw. wird eine CO2- 
 Bilanz für den vermieteten Gebäude-
bestand erstellt?“

„Wurde bereits bzw. wird eine Klima-
strategie zur Erreichung der Klimaziele 
für den vermieteten Gebäudebestand  
im Unternehmen etabliert?“

„Wurde bereits bzw. wird ein  
Nachhaltigkeitsbericht erstellt?“

Ja keine AngabeNein In Planung

1 Befragungsergebnisse von 36 Genossenschaften mit Spareinrichtung, Oktober 2021

17 % 14 % 11 %

3 %

33 % 33 % 44 %47 % 53 % 44 %
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Weitere Informationen: www.gdw-pruefungsverbaende.de 

planen sie, ebenfalls zwei 
Drittel haben eine Strategie 
zur Erreichung der Klima-
ziele für den vermieteten 
Gebäudebestand im Un-
ternehmen etabliert oder 
planen es. 11 % der Genos-
senschaften mit Sparein-
richtung haben bereits ei-
nen Nachhaltigkeitsbericht 
erstellt und 44 % planen 
dies (siehe Abbildungen).

Fazit
Angesichts der hohen Energieeinsparziele im Ge-
bäudebestand und der Diskussion um eine (Nicht-)
Umlagefähigkeit der CO2-Kosten werden sich Woh-
nungsunternehmen intensiv mit dem Thema CO2-
Emissionen im Wohnungsbestand auseinandersetzen 
müssen. CO2 wird damit zu einer wesentlichen Steue-
rungsgröße im Portfoliomanagement. Voraussetzung 
ist eine entsprechende Dekarbonisierungsstrategie 
und eine sachgerechte Ermittlung der CO2-Emis-

sionen. Im Vorfeld sollte 
geprüft werden, ob im Un-
ternehmen ausreichend 
personelle Ressourcen 
vorhanden sind, um diese 
Aufgaben zu bearbeiten. 
Gerade kleine Wohnungs-
unternehmen werden auf 
externen Sachverstand zu-
rückgreifen müssen.

Der GdW hat in Zusam-
menarbeit mit einer Reihe 
von Wohnungsunterneh-
men und in Abstimmung 

mit der Initiative Wohnen 2050 die Arbeitshilfe 85 
für eine brancheneinheitliche Methodik zur Ermitt-
lung von CO2-Emissionen erarbeitet. Die Prüfungs-
verbände der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
und ihre nahestehenden Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften unterstützen gern bei Fragen rund um das 
Thema Dekarbonisierungsstrategie.  

„Taktik lässt sich von Erfolg ableiten. 
Strategie nicht. Strategie ist die lang-
fristige, nicht unmittelbar erkenn bare 
Führung eines Systems über längere 

Zeiträume. Gute Strategie muss in erster 
Linie auf Logik aufbauen, weniger auf 

intuitiv abgeleiteter Erfahrung!“
Bolko von Oetinger

Boston Consulting Group
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Erneute Verschärfung 
des Geldwäschegesetzes

Wer oder was ist der 
„wirtschaftlich Berechtigte“?

Wirtschaftlich Berechtigte sind gemäß § 3 Abs. 1 GwG 
natürliche Personen, 
1.  „in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle eine 

juristische Person, sonstige Gesellschaft oder eine 
Rechtsgestaltung […] steht, oder

2.  […] auf deren Veranlassung eine Transaktion letzt-
lich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung 
letztlich begründet wird.“ 

Dies präzisiert der Gesetzgeber in § 3 Abs. 2 GwG 
und geht bereits ab 25,0 % der Kapitalanteile, 25,0 % 

der Stimmrechte oder bei einer vergleich-
baren Kontrolle, die eine natürliche Person 
mittelbar oder unmittelbar ausübt, davon 
aus, dass ein wirtschaftliches Interesse 
vorliegt. Das wirtschaftliche Interesse ist 
der Grund, aus der die Stellung als wirt-
schaftlich Berechtigter folgt. Wer als wirt-
schaftlich berechtigte Person im Rahmen 
des GwG angesehen wird, hat sich durch 
die neue Fassung nicht geändert.

Nun � ndet sich bei Wohnungsunter-
nehmen in der Regel die Konstellation, dass 
Gebietskörperschaften (zum Beispiel bei 
kommunalen Wohnungsunternehmen), 
Körperschaften des öffentlichen Rechts 

(zum Beispiel bei kirchlichen Wohnungsunterneh-
men) oder eine Vielzahl natürlicher Personen (zum 
Beispiel Genossenschaften) Eigentümer sind; folglich 
hat in der Regel keine natürliche Person mittelbar 

B ereits mit der vierten europä-
ischen Geldwäsche-Richtlinie, 
die im Jahr 2015 in Kraft trat, 
zielte die EU-Gesetzgebung 
auf eine europaweite Integra-
tion der nationalen Transpa-

renzregister ab. Mit den jeweiligen Trans-
parenzregistern sollten insbesondere die 
sogenannten „wirtschaftlich Berechtigten“ 
von Unternehmen identi� ziert werden und 
somit Geldwäsche verhindert beziehungs-
weise mindestens erschwert werden. 

Diese europäische Vernetzung wollte 
der Gesetzgeber in Deutschland zunächst über die 
einzelnen bereits vorhandenen Register (zum Beispiel 
Handelsregister, Genossenschaftsregister) erreichen, 
sodass das Transparenzregister nur als sogenanntes 
„Au¢ angregister“ wirken sollte. Das Au¢ angregister 
sollte somit nur die Informationen enthalten, die 
nicht bereits in anderen Registern verfügbar waren. 
Spätestens mit dem Regierungsentwurf des Trans-
parenzregister- und Finanzinformationsgesetz Geld-
wäsche (E-TraFinG Gw) vom 10. Februar 2021 erfolgte 
das Eingeständnis, dass dieses Ziel der europäischen 
Vernetzung nur über ein sogenanntes „Vollregis-
ter“ erreicht werden kann. Die Folge ist, dass alle 
juristischen Personen des Privatrechts und Perso-
nengesellschaften ihren wirtschaftlich Berechtigten 
nun beim Transparenzregister melden müssen. Die 
europäischen Transparenzregister werden nunmehr 
über eine europäische Plattform vernetzt. Ab
bi

ld
un

g:
 V

dW
 B

ay
er

n

BILANZ- UND STEUERWISSEN – AKTUELLES AUS DEN PRÜFUNGSORGANISATIONEN DES GDW

Von Robert Dobroschke und Michael Sparn

Zum 1. August 2021 trat eine weitere tiefgreifende Änderung des Geldwäsche-
gesetzes (GwG) in Kraft, um europaweit e� ektiver gegen Geldwäsche vorgehen 
zu können. Auch Wohnungsunternehmen unterfallen den neuen Regelungen und 
müssen daher Eintragungen im Transparenzregister vornehmen lassen.
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oder unmittelbar 25,0 % der Kapitalanteile, 25,0 % 
der Stimmrechte oder eine vergleichbare Kontrolle. 

Für diese Fälle galt bereits bislang (und auch 
weiterhin) der gesetzliche Vertreter (also Geschäfts-
führer oder Vorstand) als wirtschaftlich Berechtigter. 
Neu ist allerdings, dass die sogenannte Mitteilungs-
� ktion des § 20 Abs. 1 GwG entfällt. Nach dieser Mit-
teilungs� ktion war in den oben genannten Fällen 
die Angabe des Geschäftsführers oder Vorstands im 
Handels- oder Genossenschaftsregister zur Erfüllung 
der geldwäscherechtlichen P� ichten des GwG bisher 
ausreichend. 

Welche Pflichten gelten nun?
Nach den neuen Regelungen, welche mit dem TraFinG 
Gw am 1. August 2021 in Kraft traten, müssen juristi-
sche Personen des Privatrechts sowie eingetragene 
Personengesellschaften, die in § 19 Abs. 1 GwG auf-
geführten Angaben der wirtschaftlich Berechtigten 
der registerführenden Stelle in elektronischer Form 
mitteilen. Bei eingetragenen Vereinen übernimmt die 
registerführende Stelle anhand der im Vereinsregister 
hinterlegten Daten die Eintragung ins Transparenz-
register. 

Mit der letzten Änderung vom 1. August 2021 ist 
der Punkt „alle Staatsangehörigkeiten“ neu in das 
Geldwäschegesetz aufgenommen worden; bisher 
musste nur eine Staatsangehörigkeit respektive keine 
(sofern die Mitteilungs� ktion galt) angegeben werden. 
Hier ist dementsprechend besondere Aufmerksamkeit 
gefordert, um vollständige und zutre� ende Angaben 
zu machen; andernfalls können Bußgelder drohen.

Dieser Meldep� icht ist laufend nachzukommen. 
Analog zu den Eintragungen in Handels- oder Ge-
nossenschaftsregister sind zukünftig also auch die 
Änderungen in Geschäftsführung beziehungsweise 
Vorstand dem Transparenzregister mitzuteilen.

Explizit vom Gesetzgeber als P� icht ist in § 20 
Abs. 1 GwG aber nicht nur die unverzügliche Mittei-
lung an das Transparenzregister genannt, sondern 
auch die Einholung, Aufbewahrung und Aktualität 
der notwendigen Informationen. Alle vier P� ichten 
(Einholung, Aufbewahrung, Aktualität, Mitteilung) 
sind bußgeldbewehrt. 

Wo kann den Pflichten nachgekommen 
werden und gibt es Übergangsregelungen?

Das Transparenzregister wird von der Bundes  an-
zeiger Verlag GmbH betrieben und ist online zu � n-
den. Die Anmeldung respektive Registrierung erfolgt 
über die Homepage www.transparenzregister.de. 
Um die Mitteilung zur Eintragung von wirtschaftlich 
Berechtigten zu vereinfachen, bietet das Register 
einen Ein reichungsassistenten an. 

Für den Betrieb des Transparenzregisters müs-
sen die beteiligten Unternehmen Gebühren ent-
richten (aktuell 4,80 € je Gebührenjahr und juris-
tischer Person beziehungsweise Rechtsgestaltung). 
Zusätzich fallen Gebühren zum Beispiel für die 

Die nach § 19 Abs. 1 GwG 
notwendigen Angaben sind:
1.  Vor- und Nachname
2.  Geburtsdatum
3.  Wohnort
4.  Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses
5.  alle Staatsangehörigkeiten
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Einsichtnahme an (aktuell 1,65 € je abgerufenem 
Dokument). Die Einsichtnahme in das Transparenz-
register wird bestimmten Behörden, den Verp ich-
teten gemäß § 2 Abs. 1 GwG sowie der Ö� entlichkeit 
(in beschränktem Umfang) gewährt.

Für die erstmalige Mitteilung des wirtschaftlich 
Berechtigten an das Transparenzregister gelten fol-
gende, nach Rechtsform gesta� elte Übergangsrege-
lungen, wie sie die Abbildung verdeutlicht.

Diese Übergangsregelungen gelten allerdings 
nur für solche Unternehmen, die bislang unter die 
Mitteilungs� ktion � elen. Für Neugründungen nach 
dem 31. Juli 2021 gelten die neuen Vorschriften un-
mittelbar. Außerdem gilt die verzögerte Anwendung 
der Bußgeldvorschriften nur für die Ordnungswidrig-
keiten aus den §§ 56 Abs. 1 Nr. 55, 58 bis 60 GwG, also 
für Verstöße im Zusammenhang mit der Umstellung 
auf das Vollregister. Die Höhe der Bußgelder richtet 
sich bei den genannten Vorschriften nach Art bezie-
hungsweise Häu� gkeit des Verstoßes; sie betragen 
bis zu 150.000 € respektive bei schwerwiegenden, 
wiederholten und systematischen Verstößen bis zu 
1 Mio. € beziehungsweise dem Zweifachen des aus 
dem Verstoß gezogenen wirtschaftlichen Vorteils. 

Werden die Eintragungen im 
Transparenzregister kontrolliert?

Durch die Bundesanzeiger Verlag GmbH oder von 
Amts wegen � nden keine Kontrollen statt. Die re-
gisterführende Stelle ist allerdings ermächtigt, bei 

unklaren oder unvollständigen Angaben, die erfor-
derlichen Informationen unter Fristsetzung nach-
zufordern.

 Kontrollen sind vielmehr von den Verp ichte-
ten gemäß § 2 Abs. 1 GwG, also zum Beispiel Kre-
ditinstituten, Zahlungsinstituten, Kapitalverwal-
tungsgesellschaften, Rechtsanwälten (Ausnahme 
Prozessvertretung), Notaren, Steuerberatern und 
Wirtschaftsprüfern durchzuführen. Diese Verp ich-
teten müssen zum Beispiel bei der Aufnahme von 
Geschäftsbeziehungen Einsicht in das Transparenz-
register nehmen und gegebenenfalls sogenannte Un-
stimmigkeitsmeldungen abgeben.

Stellen die Verp ichteten Unstimmigkeiten zwi-
schen den Angaben aus dem Transparenzregister 
und den ihnen zur Verfügung stehenden Angaben 
und Erkenntnissen bezüglich der wirtschaftlich Be-
rechtigten fest, so ist dies unverzüglich zu melden. 
Erst nach einer entsprechenden Meldung erfolgt eine 
Prüfung durch die registerführende Stelle.

Bei dieser Prüfung kann die registerführende 
Stelle vom Erstatter der Unstimmigkeitsmeldung 
oder dem betroffenen Unternehmen die nötigen 
Informationen anfordern. Wenn sie zum Schluss 
kommt, dass die Informationen im Transparenzre-
gister nicht stimmen oder sie dies nicht abschließend 
klären konnte, übergibt sie die Meldung mit allen vor-
handenen Unterlagen an das Bundesverwaltungsamt 
zur weiteren Aufklärung. 

Mit Eingang einer Unstimmigkeitsmeldung bis 
zur abschließenden Klärung der Unstimmigkeit ist 
auf dem jeweiligen Eintrag im Transparenzregister 
zu vermerken, dass die Angaben zum wirtschaftlich 
Berechtigten einer Prüfung unterliegen. Die Prüfung 
dauert so lange an, bis die Unstimmigkeiten ausge-
räumt werden konnten. Anschließend wird auch der 
Abschluss der Prüfung auf dem Eintrag im Transpa-
renzregister vermerkt.

Fazit
Von der abermaligen Verschärfung des GwG sind 
diesmal alle Wohnungsunternehmen betro� en. Die 
P ichten betre� en insbesondere die Mitteilung des 
wirtschaftlich Berechtigten, was in der Regel Vor-
stand beziehungsweise Geschäftsführung sein wer-
den. Diesen Meldep ichten ist zudem laufend, also 
bei allen personellen Veränderungen in Vorstand 
respektive Geschäftsführung nachzukommen. Miet-/
Kaufmakler sind außerdem verp ichtet, selbst Un-
stimmigkeitsmeldungen abzugeben, sofern sie un-
ter den sogenannten umfassenden P ichtenkatalog 
fallen.

Für Fragen stehen Ihnen die Autoren sowie Ihre 
Ansprechpartner in den Regionalverbänden gerne zur 
Verfügung.  

Weitere Informationen: www.gdw-pruefungsverbaende.de 

Auch Wohnungsunternehmen 
können Verpfl ichtete sein
Sogenannte Miet-/Kaufmakler (siehe DW 10/2020, Seite 76), die 
den umfassenden Pfl ichtenkatalog erfüllen müssen, sind verpfl ichtet, 
Unstimmigkeitsmeldungen abzugeben.
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Wen betri
 t die Mitteilungspfl icht 
zum Lobbyregister?

im Sinne des Gesetzes, da damit keine Ein� ussnahme 
auf den Willensbildungs- oder Entscheidungsprozess 
vorliegt. Dem gewählten Kommunikationskanal, der 
Art und Weise oder den Umständen der Kontaktauf-
nahme werden keine Schranken gesetzt. Eine Kon-
taktaufnahme kann auch über Dritte erfolgen. 

Was gilt für Regional- und Prüfungsverbände 
und Unternehmen der Wohnungswirtschaft? 

Gemäß LobbyRG gilt der Anwendungsbereich für 
natürliche oder juristische Personen, Personenge-
sellschaften oder sonstige Organisationen, auch in 
Form von Netzwerken, Plattformen oder anderen 
Formen kollektiver Tätigkeiten, die Interessenver-
tretung selbst betreiben oder in Auftrag geben. Als 
Vereine sind der GdW und seine Regionalverbän-
de juristische Personen. Entsprechendes gilt für die 
Prüfungsverbände, die in die Vereinsstruktur der 
wohnungswirtschaftlichen Verbände eingebunden 
sind. Die im GdW und seinen Regionalverbänden 
organisierten Wohnungsunternehmen werden als 

eG, GmbH, AG oder Stiftungen geführt und 
sind mithin ebenfalls juristische Personen. 

Wichtig ist hervorzuheben, dass allein 
die Mitgliedschaft bei einem Verband oder 
Verein - ob als Mitgliedsunternehmen oder 
außerordentliches Mitglied des Verbands 
oder des Vereins - keine Interessenver-
tretung darstellt. Wohnungsunternehmen, 
die Mitglied in einem Regionalverband des 
GdW sind, sind allein durch ihre Mitglied-
schaft also keine Interessenvertreter. Für 
sie gilt das Gesetz nur dann, wenn sie ei-
genständig Interessenvertretung betreiben. 
Außerordentliche Mitglieder und Förder-

mitglieder betreiben durch die Mitgliedschaft bei 
einem Verband ebenfalls keine Interessenvertretung. 
Betreiben aber Wohnungsunternehmen, Förder- oder 
außerordentliche Mitglieder außerhalb des Verbands 
und im eigenen Namen Interessenvertretung, so ist 

B ei einer Interessenvertretung verp� ich-
tet das Lobbyregistergesetz (LobbyRG), 
die Grundsätze integrer Interessenver-
tretung einzuhalten. Bestimmte Interes-
senvertreter müssen sich darüber hinaus 
in ein Lobbyregister eintragen. 

Beide Verp� ichtungen setzen eine Betrof-
fenheit unter dem Anwendungsbereich 
des Gesetzes voraus. Zunächst muss also 
Klarheit über die Begri� e der Interessen-
vertretung und des Interessenvertreters 
bestehen. Anlass des Gesetzes waren we-
nige – aber eben ö� entlichkeitswirksame – 
Ereignisse unlauterer Interessenvertretung, 
die das ö� entliche Vertrauen in die Politik 
und die Legitimität von Willensbildungs- 
und Entscheidungsprozessen von Parla-
ment und Regierung beschädigt haben.

Was ist Interessenvertretung?
Nach dem Gesetz ist „Interessenvertre-
tung jede Kontaktaufnahme zum Zweck 
der unmittelbaren oder mittelbaren Ein� ussnahme 
auf den Willensbildungs- oder Entscheidungsprozess 
der Organe, Mitglieder, Fraktionen oder Gruppen 
des Deutschen Bundestages oder zum Zweck der 
unmittelbaren oder mittelbaren Ein� ussnahme auf 
den Willensbildungs- oder Entscheidungsprozess der 
Bundesregierung“ (siehe Abbildung 1).

Im Rahmen eines kausalen Zusammenhangs 
muss die Kontaktaufnahme dem Ziel („zum Zweck“) 
der Ein� ussnahme auf den Willensbildungs- oder 
Entscheidungsprozess von Bundestag oder Bundes-
regierung dienen. Ob dieses Ziel erreicht wird, ist 
unerheblich. Erfolgt der Kontakt zu Bundestag oder 
Bundesregierung ausschließlich im Rahmen der be-
ru� ichen Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer, Steuerbera-
ter (zum Beispiel bedingt durch eine Abschlussprü-
fung), Rechtsanwalt oder ist sie anderweitig allein 
fachlich bedingt, so erfolgt keine Kontaktaufnahme Bi
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BILANZ- UND STEUERWISSEN – AKTUELLES AUS DEN PRÜFUNGSORGANISATIONEN DES GDW

Von Christian Gebhardt und Carsten Herlitz

Am 1. Januar 2022 trat das Gesetz zur Einführung eines Lobbyregisters für die 
Interessenvertretung gegenüber dem Deutschen Bundestag und gegenüber der 
Bundesregierung in Kraft. Welche Auswirkungen hat dies für Unternehmen und 
Verbände der Wohnungswirtschaft?
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der Anwendungsbereich des Gesetzes auch für diese 
gegeben. 

Exkurs: Sind Mitglieder von Verbänden oder Ver-
treter von Unternehmen gemeinsam zum Beispiel mit 
Mitgliedern des Deutschen Bundestages in Aufsichts-
räten, Beiräten, Vorständen et cetera vertreten, so 
ist damit keine Kontaktaufnahme verbunden. Etwas 
anderes ergibt sich, wenn die gemeinsame Mitglied-
schaft zum Anlass genommen wird, um entsprechen-
den Ein� uss zu nehmen, etwa in den Sitzungspausen 
oder kurz nach Ende der Sitzung. Das Gesetz ist an-
wendbar bei „jeder Kontaktaufnahme zum Zwecke 
der unmittelbaren oder mittelbaren Ein� ussnahme“.

Ebenfalls nicht als Kontaktaufnahme im Sinne 
des LobbyRG gilt, wenn etwa Bundestagsabgeord-
nete in Gremien von Genossenschaften, etwa dem 
Aufsichtsrat, tätig sind und der Kontakt ausschließ-
lich im Rahmen der beru� ichen Ausübung als Wirt-
schaftsprüfer (zum Beispiel Abschlussprüfung), 
Steuerberater, Rechtsanwalt oder anderweitig allein 
fachlich bedingt erfolgt.

Was gilt bei Betroffenheit? 
Wird festgestellt, dass der Anwendungsbereich des 
Lobbyregistergesetzes gegeben ist, so sind immer 
die Grundsätze integrer Interessenvertretung ein-

zuhalten. Eine Registrierungspflicht besteht aber 
nicht immer.

Beispiel: Ist ein Interessenvertreter bei einer An-
hörung vor dem Deutschen Bundestag geladen, so 
sind in jedem Fall die Grundsätze integrer Interessen-
vertretung einzuhalten. Eine P� icht zur Eintragung 
in das Lobbyregister ist gesondert zu prüfen (siehe 
Abbildung 2).

Hinweis: Das LobbyRG gilt nur für die Interes-
senvertretung gegenüber dem Bundestag oder der 
Bundesregierung. Insofern beziehen sich die bei Be-
troffenheit ergebenden Pflichten (Einhaltung der 
Grundsätze integrer Interessenvertretung und 

Abb. 1: 

Maßnahmen und Anforderungen des Lobbyregister gesetzes 
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Prüfschritte für die Registrierungspfl icht 

Eigene Prüfung, ob Interessenvertretung nach 
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Die GdW Information 162 „Lobbyregister – 
Frage stellungen im Rahmen der Handlungs-
anleitung“ liefert Wohnungsunternehmen und 
Verbänden weiterführende Informationen zu 
Fragen der Eintragungspfl icht in das Lobby-
register und Inhalten des Verhaltenskodexes.

Download und Bestellung unter 
www.gdw.de oder bestellung@gdw.de
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eventuelle Registrierungsp� icht) auch nur auf die 
entsprechende Interessenvertretung auf Bundes-
ebene. Für die Interessenvertretung auf Landesebene 
gelten eventuell bestehende Vorschriften der Länder. 

Welche Voraussetzungen für eine Eintragung 
in das Lobbyregister müssen vorliegen?

Bei Betro� enheit ist in einem zweiten Schritt zu prü-
fen, ob eine Registrierungsp� icht besteht, das heißt, 
dass eine Eintragung in das Lobbyregister ab dem 
1. Januar 2022 zu erfolgen hat. 

Für Interessenvertreter besteht eine Registrie-
rungsp� icht dann, wenn ihre Tätigkeit unter eine der 
folgenden Alternativen gefasst werden kann:
1. Regelmäßige Interessenvertretung
2. Auf Dauer angelegte Interessenvertretung
3.  Geschäftsmäßig für Dritte betriebene Interessen-

vertretung
4.  Über 50 unterschiedliche Interessenvertretungs-

kontakte innerhalb der letzten drei Monate
Wichtig ist: Bei Vorliegen einer Registrierungsp� icht 
müssen sich Interessenvertreter aktiv und unverzüg-
lich um die Eintragungsp� icht kümmern.

Bis wann hat eine Registrierung zu erfolgen?
Das Gesetz trat zum 1. Januar 2022 in Kraft. Die Ein-
tragung in das Lobbyregister hat daher spätestens 
bis zum 28. Februar 2022 zu erfolgen.

Welche Grundsätze integrer 
Interessenvertretung gelten?

Die im LobbyRG festgelegten Grundsätze integrer In-
teressenvertretung sowie der Verhaltenskodex gelten 
immer dann, wenn Interessenvertretung betrieben 
wird, auch wenn keine Registrierungsp� icht besteht. 
Mit der Eintragung in das Lobbyregister wird dieser 
Verhaltenskodex akzeptiert (siehe Abbildung 3). Es 
gelten die Grundsätze O� enheit, Transparenz, Ehr-
lichkeit und Integrität. Das bedeutet:
·  Der Verhaltenskodex verlangt bei jedem Kontakt 

die O� enlegung der Identität, des Anliegens sowie 
eventuell der Identität und des Anliegens der Auf-
traggeberin oder des Auftraggebers. 

·  Beim erstmaligen zweckgerichteten Kontakt hat ein 
Hinweis auf die Eintragung in das Lobbyregister so-
wie die Benennung der Verhaltenskodizes zu erfol-
gen, die der Arbeit zugrunde liegen – und ebenfalls, 
falls � nanzielle Angaben verweigert werden oder 
eine Aktualisierung im Lobbyregister noch aussteht. 

·  Keine Vereinbarung von Erfolgshonoraren oder In-
formationsbescha� ung auf unlautere Weise.

·  Wahrung der Vertraulichkeit. 
·  Bei Verweigerung � nanzieller Angaben oder fehlen-

der Aktualisierung im Lobbyregister ist bei Ladung 
zu einer ö� entlichen Anhörung oder Verbände-
anhörung hierauf unverzüglich hinzuweisen.

Sämtliche Informationen, die bei der Registrie-
rung und danach im Rahmen der in den Anwen-
dungsbereich des Registers fallenden Tätigkeiten 
bereitgestellt werden, müssen richtig, vollständig, 
aktuell und nicht irreführend sein. Notwendige er-
gänzende Informationen und Aktualisierungen, die 
von der registerführenden Stelle angefordert werden, 
müssen unverzüglich zur Verfügung gestellt werden.

Fazit
Wohnungsunternehmen, die Mitglied in einem Re-
gionalverband des GdW sind, sind allein durch ihre 
Mitgliedschaft keine Interessenvertreter. Für sie gilt 
das LobbyRG nur dann, wenn sie eigenständig Inte-
ressenvertretung betreiben. Die gemeinsame Arbeit 
mit Mitgliedern des Deutschen Bundestages zum 
Beispiel in Aufsichtsräten stellt alleine keine Kon-
taktaufnahme im Sinne des LobbyRG dar. 

Der Deutsche Bundestag hat kurz vor Inkraft-
treten des Gesetzes einen umfangreichen Leitfaden 
über die Eintragungen in das Lobbyregister vorge-
legt. Dieser bietet weitere Hilfe stellungen. Allerdings 
zeigt sich schon jetzt, dass aufgrund der komplexen 
Materie die Anwendung des Gesetzes mit Schwierig-
keiten verbunden ist. 

Die regionalen Prüfungsverbände der Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft und ihre na-
hestehenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
unterstützen gern bei Fragen rund um das Thema 
Lobbyregister. Bi
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D ie Covid-19-Pandemie stellte von Be-
ginn an auch die Wohnungsgenossen-
schaften vor die Frage, wie Mitglie-
der- oder Vertreterversammlungen 
(im Folgenden einheitlich General-
versammlungen) in Pandemiezeiten 

durchgeführt werden können. Angesichts einer in-
soweit wieder verschärften Lage gewinnt 
diese Frage auch mit Blick auf das kom-
mende dritte Jahr der Pandemie wieder an 
Bedeutung. Der Gesetzgeber hat die dies-
bezüglichen Covid-19-Sonderregelungen 
vorerst bis zum 31. August 2022 verlängert. 
Bis dahin gilt also, dass Genossenschaften 
auch ohne eine entsprechende Satzungs-
regelung Beschlüsse in schriftlicher oder 
elektronischer Form fassen können. Was 
diese alternativen Formen der Beschluss-
fassung anbelangt, bestand insbesondere 
durch eine Entscheidung des OLG Karls-
ruhe, wonach virtuelle Generalversamm-
lungen unzulässig seien, zuweilen erhebliche Rechts-
unsicherheit. Erfreulicherweise hat der Gesetzgeber 
entsprechend schnell reagiert und für eine Klar-
stellung gesorgt. Ferner hat der Bundesgerichtshof 
(BGH) die Gelegenheit bekommen, sich zu der Frage 
zu äußern: Er hat die Entscheidung des OLG Karls-
ruhe aufgehoben und virtuelle Generalversamm-
lungen für zulässig erklärt. Im Folgenden wird die 
Chronologie der Ereignisse anhand der gesetzlichen 
Regelungen sowie der ergangenen Rechtsprechung 
noch einmal kurz zusammengefasst. 

Die allgemeine Regelung im 
Genossenschaftsgesetz 

Ausgangspunkt der rechtlichen Bewertung, was 
der Gesetzgeber mit einer Beschlussfassung in 
schriftlicher oder elektronischer Form meint, ist 
§ 43 Abs. 7 GenG. 

Wenngleich der (nebenstehende) Gesetzestext 
virtuelle Generalversammlungen nicht ausdrücklich 
erwähnt, sondern davon spricht, dass „Beschlüs-
se der Mitglieder schriftlich oder in elektronischer 
Form gefasst werden“ können, meint der Gesetzgeber 
eben unter anderem genau diese virtuellen Gene-
ralversammlungen, wie ein Blick in die Gesetzesbe-
gründung der Genossenschaftsnovelle 2006 zeigt 
(Bundestags-Drucksache [Bt-Drs.] 16/1025, S. 87).

Die gesetzliche Regelung erlaubt namentlich 
nicht nur virtuelle (reine) Beschlussfassungen, wie 
wohl das OLG Karlsruhe meinte, sondern Versamm-
lungen insgesamt. Jeder Beschluss bedarf einer im 
Vorfeld stattfindenden Diskussions- und Erörte-
rungsphase und hat somit zwangsläufi g auch Ver-
sammlungscharakter. Insofern ergibt es keinen Sinn, 
die gesetzliche Regelung auf die reine Beschluss-
fassung zu beschränken. Andernfalls könnte die im 
Vorfeld stattfi ndende Diskussions- und Erörterungs-
phase nicht virtuell erfolgen, sondern müsste in Prä-
senzform stattfinden, die reine Beschlussfassung 
dagegen könnte virtuell ergehen. 

Die Covid-19-Sonderregelung in ihrer 
ursprünglichen Fassung

Gleich zu Beginn der Pandemie hatte der Gesetzgeber 
im März 2020 schnell reagiert und entsprechende 
(Sonder-)Regelungen erlassen. Nach der Regelung in 
§ 3 Abs. 1 Satz 1 des Gesetze über Maßnahmen im Ge-
sellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- 
und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der 
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie (COVMG) 
sollte die allgemeine Regelung des § 43 Abs. 7 GenG 
mit der Maßgabe gelten, dass entsprechende Sat-
zungsregelungen entbehrlich sind. Das heißt kon-
kret: Virtuelle Generalversammlungen ohne phy-
sische Präsenz sollten während der Geltung des 
COVMG auch ohne Satzungsregelung möglich sein. 
Der Gesetzgeber knüpfte damit unmittelbar an die 
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BGH bestätigt Zulässigkeit 
virtueller Generalversammlungen

Von Dr. Matthias Zabel

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass virtuelle Generalversammlungen 
grundsätzlich zulässig sind. Solange die Covid-19-Sonderregelungen gelten, 
bedarf es dazu auch keiner entsprechenden Regelung in der Satzung. 

Dr. Matthias Zabel
Referatsleiter 

Genossenschaftsrecht, 
Genossenschaftswesen

GdW
BERLIN
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Regelungs intention des § 43 Abs. 7 GenG an. Er ver-
zichtete einzig und allein auf das Erfordernis einer 
entsprechenden Satzungsregelung.

Ungeachtet der Tatsache, dass der Wortlaut 
von § 3 Abs.  1 COVMG in der ursprünglichen Fas-
sung virtuelle Generalversammlungen ebenso wie 
§ 43 Abs. 7 GenG nicht erwähnte, hat der Gesetzgeber 
gerade auch diese virtuellen Generalversammlun-
gen von Anfang an ermöglichen wollen. Dies hat der 
Gesetzgeber ganz klar zu erkennen gegeben, indem 
er in der Gesetzesbegründung ausgeführt hat, dass 
auch die Durchführung von Versammlungen ohne 
physische Präsenz der Mitglieder oder Vertreter er-
möglicht werden soll (siehe BT-Drs. 19/18110, S. 19).

Die Entscheidung des OLG Karlsruhe
In dem der Entscheidung des OLG Karlsruhe vom 
23. März 2021 zugrundeliegenden Fall wurde der Be-
schluss über eine Verschmelzung einer Wohnungsge-
nossenschaft im Rahmen einer virtuellen Vertreter-
versammlung per Videokonferenz gefasst. Auch das 
Verschmelzungsgutachten wurde im Rahmen dieser 
virtuellen Versammlung verlesen.

Nach Ansicht des OLG Karlsruhe ist der Beschluss 
unwirksam und kann nicht in das Genossenschafts-
register eingetragen werden. § 13 UmwG (Umwand-
lungsgesetz) verlange eine „Versammlung“, und zwar 
eine vom Gesetz zugelassene Form der Versammlung. 
Nach Ansicht des OLG Karlsruhe ist indes eine virtuel-
le Generalversammlung per Videokonferenz ohne 

§ 43 Abs. 7 GenG
Die Satzung kann zulassen, dass Beschlüsse der Mitglieder schriftlich 
oder in elektronischer Form gefasst werden; das Nähere hat die Satzung 
zu regeln. Ferner kann die Satzung vorsehen, dass in bestimmten Fällen 
Mitglieder des Aufsichtsrats im Wege der Bild- und Tonübertragung an 
der Generalversammlung teilnehmen können und dass die General-
versammlung in Bild und Ton übertragen werden darf.

§ 3 Abs. 1 Satz 1 COVMG-alt
Abweichend von § 43 Abs. 7 Satz 1 des Genossenschaftsgesetzes können 
Beschlüsse der Mitglieder auch dann schriftlich oder elektronisch gefasst 
werden, wenn dies in der Satzung nicht ausdrücklich zugelassen ist.

§ 3 Abs. 1 Satz 1 COVMG-neu
Abweichend von § 43 Abs. 7 Satz 1 des Genossenschaftsgesetzes können 
Beschlüsse der Mitglieder auch dann schriftlich oder elektronisch gefasst 
werden, wenn dies in der Satzung nicht ausdrücklich zugelassen ist 
oder die Satzung keine Regelungen zu schriftlichen oder elektronischen 
Beschlussfassungen einschließlich zu virtuellen Versammlungen enthält; 
die elektronische Beschlussfassung schließt Beschlussfassungen in Ge-
stalt von virtuellen Generalversammlungen ohne physische Präsenz der 
Mitglieder ein.

Während der Pandemie hielt die Spar- und Bauverein eG Dortmund, wie viele andere Wohnungsgenossenschaften 
auch, das erste Mal eine virtuelle Vertreterversammlung ab und sammelte Erfahrungen mit dieser Form



24 MARKT UND MANAGEMENT DW Die Wohnungswirtschaft70 MARKT UND MANAGEMENT DW 03/2022

grundsätzlich zulässig sind, sofern die konkrete Ver-
sammlungsform die Mitgliederrechte vergleichbar 
einer Präsenzversammlung wahrt. 

Der BGH hat mit seiner Entscheidung – wenn 
auch nicht ausdrücklich, so aber doch implizit – eben-
falls klargestellt, dass virtuelle Generalversammlun-
gen auch unter Geltung von § 43 Abs. 7 GenG zulässig 
sind, sofern die Satzung entsprechende Regelungen 
dazu enthält. In Bezug auf die Sonderregelung in 
§ 3 Abs. 1 COVMG hat sich der Gesetzgeber an der 
„normalen“ Regelung im GenG orientiert. Während 
der Pandemie ist der Gesetzgeber im Rahmen des 
COVMG schlicht davon ausgegangen, dass er den 
Satzungsvorbehalt vorübergehend suspendieren 
muss. Dies gilt auch bezüglich der rückwirkenden 
Klarstellung. Die Anerkennung virtueller General-
versammlungen als zugelassene Versammlungsform 
ergibt sich nach Ansicht des Gesetzgebers bereits aus 
§ 43 Abs. 7 GenG. Im Umkehrschluss sind virtuelle 
Generalversammlungen auch nach § 43 Abs. 7 GenG 
zugelassene Versammlungsformen, wenn es ent-
sprechende Satzungsregelungen gibt. Dies hat der 
Gesetzgeber im Rahmen der gesetzlichen Klarstel-
lung zu § 3 Abs. 1 COVMG ausdrücklich bekräftigt  
(BT-Drs. 19/30516, S. 73).

Die Verlängerung der  
Covid-19-Sonderregelung

Der Gesetzgeber hat zum Ende der vorherigen Legis-
laturperiode die Covid-19-Sonderregelungen bis zum 
31. August 2022 verlängert. Bis dahin können virtuelle 
Generalversammlungen auch ohne entsprechende 
Satzungsregelungen durchgeführt werden. In der 
Gesetzesbegründung zur Verlängerung der Regelun-
gen beziehungsweise zu den Erleichterungen wurde 
ein Hinweis aufgenommen, den es bisher in dieser 
Form nicht gab. Es heißt dort wörtlich: „Auch wenn 
die Erleichterungen somit noch bis einschließlich 
31. August 2022 zur Verfügung stehen, sollte von 

physische Präsenz der Mitglieder oder Vertreter keine 
vom Gesetz zugelassene Form der Versammlung.

Die gesetzliche Klarstellung
Der GdW hat sich zusammen mit dem DGRV nach 
Bekanntwerden der Entscheidung des OLG Karlsruhe 
sehr schnell gegenüber dem Bundesjustizministe-
rium (BMJV) dafür stark gemacht, eine gesetzliche 
Klarstellung dahingehend auf den Weg zu bringen, 
dass §  3 COVMG auch rein virtuelle Generalver-
sammlungen ohne Satzungsregelung erlaubt, und 
dies wenn möglich rückwirkend. Der Gesetzgeber 
hat den Handlungsbedarf erkannt und ähnlich wie 
bereits zu Beginn der Pandemie sehr schnell reagiert.

Durch Art. 32 des Gesetzes zur Neuregelung des 
Berufsrechts der anwaltlichen und steuerberatenden 
Berufsausübungsgesellschaften sowie zur Änderung 
weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberaten-
den Berufe wurde eine rückwirkende Änderung des 
§ 3 Abs. 1 COVMG vorgenommen. Diese Klarstellung 
(§ 3 Abs. 1 COVMG-neu; siehe Seite 69) gilt rückwir-
kend und findet Anwendung auf Generalversamm-
lungen, die seit dem 28. März 2020 durchgeführt 
wurden und werden. Der Gesetzgeber machte in 
seiner Begründung zu der Klarstellung – mit Blick 
auf die Entscheidung des OLG Karlsruhe – unter an-
derem deutlich, „… dass der Anwendungsbereich des 
Satzes 1 nicht … künstlich auf Beschlussfassungen 
außerhalb von General- oder Vertreterversammlun-
gen reduziert“ werden darf (BT-Drs. 19/30516, S. 73).

Die Entscheidung des BGH
Die von der Entscheidung des OLG Karlsruhe be-
troffene Wohnungsgenossenschaft legte während 
der Erarbeitung und Verabschiedung der gesetzli-
chen Klarstellung Rechtsbeschwerde beim BGH ein. 
Der BGH hat im Oktober 2021 unter Anwendung der 
gesetzlichen Klarstellung entschieden, dass virtuel-
le Generalversammlungen seit dem 28. März 2020 Bi
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Generalversammlung: Optionen der Beschlussfassung

normale Präsenzversamm-
lung (soweit möglich)

Präsenzversammlung plus 
digitale Teilnahme (hybrid)

rein digitale/virtuelle  
Generalversammlung 

Generalversammlung im  
sog. schriftlichen Verfahren

mit physischem  
Versammlungsort

ohne physischen  
Versammlungsort

Möglichkeiten der 
Beschlussfassung



diesem Instrument im Einzelfall nur dann Gebrauch 
gemacht werden, wenn dies unter Berücksichtigung 
des konkreten Pandemiegeschehens und im Hinblick 
auf die Teilnehmerzahl der jeweiligen Versammlung 
erforderlich erscheint.“

Die Begründung ist als Auslegungshilfe zum Ge-
setzestext zu verstehen. Der nunmehr neu eingeführ-
te Hinweis dürfte als Appell zu verstehen sein, künftig 
von der Möglichkeit, virtuelle Generalversammlun-
gen auch ohne Satzungsregelungen durchzufüh-
ren, erst nach sorgfältiger Prüfung des konkreten 
Pandemiegeschehens Gebrauch zu machen. Auf der 
anderen Seite muss den Unternehmen insoweit ein 
sehr weiter Ermessensspielraum eingeräumt werden, 
andernfalls würde die Rechtssicherheit erheblich 
beeinträchtigt sein. 

Es wird abzuwarten sein, ob sich der Gesetzgeber 
angesichts der weiter angespannten pandemischen 
Lage für eine weitere Verlängerung der Regelung bis 
zum Jahresende entscheiden wird.

Fazit
Der Gesetzgeber reagierte im Frühjahr des Jahres 
2020 mit dem COVMG, das bis zum 31. August 2022 
verlängert wurde, schnell und konstruktiv auf die mit 
der Pandemie einhergehenden Folgen für die Hand-
lungsfähigkeit der Unternehmen und Vereine. Was 
die darin enthaltenen alternativen, erleichterten For-
men der Beschlussfassung anbelangt, bestand insbe-
sondere durch eine Entscheidung des OLG Karlsruhe, 
wonach virtuelle Generalversammlungen unzulässig 
seien, zuweilen erhebliche Rechtsunsicherheit. Er-
freulicherweise hat der Gesetzgeber entsprechend 
schnell reagiert und für eine Klarstellung gesorgt. 
Ferner hat der Bundesgerichtshof – völlig zu Recht – 
virtuelle Generalversammlungen für zulässig erklärt. 

Bei weiteren Fragen rund um das COVMG ste-
hen Ihnen die Experten der genossenschaftlichen 
Prüfungsverbände der Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft gern zur Verfügung. 

Virtuelle Generalversammlungen sind grundsätzlich zulässig. 
Solange die Covid-19-Sonderregelungen gelten, bedarf 

es dazu auch keiner Satzungsänderung
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D er Aufsichtsrat hat bei der Festsetzung 
der Gesamtbezüge eines Vorstands- 
oder Geschäftsführungsmitglieds ei-
nen Spielraum, innerhalb dessen er 
die Entscheidung triff t. Maßgeblich für 
die Vergütung sind die Aufgaben und 

Leistungen, die Lage des Unternehmens sowie die 
übliche Vergütungshöhe. Regelmäßig wird daher die 
Festlegung einer Obergrenze (CAP) und eines Erwar-
tungswerts der Gesamtbezüge notwendig sein. Man 
spricht dann von einem variablen Vergütungssystem.

Ziele von variablen Vergütungssystemen
Die Ziele solcher Vergütungssysteme sind 
vielschichtig. So können variable Ver-
gütungssysteme einerseits eine erhöhte 
Arbeitsmotivation, eine erhöhte Identifi -
zierung mit dem Unternehmen und damit 
auch eine erhöhte Bindung an das Unter-
nehmen bewirken. Andererseite sind va-
riable Vergütungen umstritten, da davon 
ausgegangen werden kann, dass sich ge-
rade die erste und zweite Führungsebene 
auch ohne variable Vergütung voll für die 
Belange des Unternehmens einsetzt. 

Variable Vergütungssysteme sollen der 
Harmonisierung der Motive von Anteils-
eignern und Arbeitnehmern dienen, zum 
Beispiel durch die:
·   Intensivierung des unternehmerischen Denkens,
·  Verbindung der Interessen von Unternehmen, Ei-

gentümern und Vergütungsempfängern,
·   einheitliche Ausrichtung der Aktivitäten aller Funk-

tionen auf die strategischen Schwerpunkte des Un-
ternehmens.

Die Gründe zur Einführung einer solchen varia-
blen Vergütung können unterschiedlich sein:
·  Motivation der Mitarbeiter,
·  Leistungsanreiz,
·  Ergebnisbezug,

·  Stärkung der Eigenverantwortung,
·  Verbesserung der Führungsinstrumente.

Vor der Einführung eines variablen Vergütungs-
systems stehen daher diese Fragen im Mittelpunkt:
·  Wie hoch ist das Budget der variablen Vergütung?
·  Was ist angemessen (Anteil zum Grundgehalt)?
·  Welche Mess- und Beurteilungsgrößen können he-

rangezogen werden?
·  Bestehen besondere Marktbedingungen oder funk-

tionstypische Aspekte?

Anforderungen an variable Vergütungs
systeme und rechtlicher Rahmen

Bei der variablen Vergütung handelt es sich im Ge-
gensatz zu den verschiedenen Formen von Sonder-
zahlungen um eine echte Gegenleistung für erbrachte 
Arbeitsleistung. In der Regel ist die variable Vergü-
tung an eine Zielvereinbarung gekoppelt. Die Höhe 
der variablen Vergütung wird dabei an das Erreichen 
bestimmter Ziele durch das Organmitglied respektive 
den Arbeitnehmer geknüpft. Die Rechtsgrundlage ei-
nes derartigen variablen Vergütungsanspruchs fi ndet 
sich regelmäßig im Dienst- beziehungsweise Arbeits-
vertrag, nur selten in einer Betriebsvereinbarung oder 
einem Tarifvertrag. Die eigentliche Ausgestaltung 
der variablen Vergütung erfolgt durch den Abschluss 
einer üblicherweise auf ein Geschäftsjahr bezogenen 
Zielvereinbarung. Diese ist ihrer Rechtsnatur nach 
ein Vertrag zwischen den Parteien des Dienst- be-
ziehungsweise Arbeitsvertrags.

Bei Aktiengesellschaften sind für variable Vergü-
tungsbestandteile des Vorstands die Regelungen des 
Vorstandsvergütungsgesetzes (§ 87 AktG) einschlä-
gig. Diese Rechtsgrundlage ist im engeren Sinne zwar 
nur für Aktiengesellschaften bindend, kann jedoch 
analog auch bei Unternehmen anderer Rechtsform 
Anwendung fi nden, bei denen es keine Bestimmun-
gen zu variablen Vergütungsbestandteilen gibt.

Während für die Festsetzung der variablen Ver-
gütung des Vorstands beziehungsweise der Ge-
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Anforderungen an variable 
Vergütungssysteme

Von Christian Gebhardt

Der Aufsichtsrat hat dafür zu sorgen, dass Gesamtbezüge von Vorstands- oder 
Geschäftsführungsmitgliedern in einem angemessenen Verhältnis zu Aufgaben, 
Leistungen sowie Lage des Unternehmens stehen und die übliche Vergütung nicht 
ohne besondere Gründe übersteigen. Doch was ist noch zu beachten?
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schäftsführung der Aufsichtsrat zuständig ist, er-
folgt die Festsetzung der variablen Vergütung für die 
zweite Führungsebene (leitende Angestellte) durch 
den Vorstand respektive die Geschäftsführung.

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass variable 
Vergütungssysteme für die erste und zweite Füh-
rungsebene auf eine nachhaltige Unternehmens-
entwicklung auszurichten sind und die konkreten 
Belange des Wohnungsunternehmens berücksich-
tigen sollten.

Wohnungswirtschaftliches leistungs
orientiertes Vergütungssystem

Ausgehend von den Zielen und Verantwortlichkei-
ten eines variablen Vergütungssystems können fol-
gende Arbeitsschritte zur Implementierung eines 
wohnungswirtschaftlich leistungsorientierten Ver-
gütungssystems dienen:
1.  Ableitung der grundsätzlichen Unternehmensziele 

aus dem Unternehmens- beziehungsweise Gesell-
schaftszweck 

2.  Ableitung einer Tantieme-Vereinbarung unter dem 
Aspekt der strategischen Ausrichtung 

3.  Beschluss der Vereinbarung (Entscheidungsvorla-
ge, Beschlussdokumentation)

4.  Monitoring (unterjährig berichten und steuern)
5.  Zielerreichung feststellen (Wann wird geprüft? 

Durch wen wird geprüft?)
6.  Evaluation (beispielsweise nach fünf Jahren)

Beispiel für eine TantiemeVereinbarung
Die variable kurzfristige Vergütung basiert auf durch 
den Aufsichtsrat im Vorfeld festgelegten Erfolgs-
kriterien und persönlichen Zielen und umfasst die 
quantitativen Erfolgsfaktoren:
·  Zielwert Ertragslage: EBITDA
·  Zielwert Vermögenslage: EK-Anteil

Die variable kurzfristige Vergütung ist auf ma-
ximal ein Drittel der Gesamt-Tantieme begrenzt. Bei 
der variablen langfristigen Vergütung (Long-Term-
Incentive-Plan) handelt es sich um einen Plan, der 
den Vorgaben des Aktiengesetzes (AktG) und des 

Deutschen Corporate Governance Kodex entspre-
chend dem Ziel folgt, die Vergütungsstruktur auf 
eine nachhaltige Unternehmensentwicklung aus-
zurichten.

Der Gesamt-Zielerreichungsgrad für eine Per-
formance-Periode (Fünfjahreszeitraum) bestimmt 
sich nach den Erfolgszielen. Grundlage ist dabei ein 
auf der strategischen Ausrichtung des Unterneh-
mens entwickelter Nachhaltigkeitsindex (Sustainable 
Performance Index). Die Erfolgsziele können zum 
Beispiel wie folgt definiert werden:
·  Reduzierung der CO2-Emissionen des Wohnungs-

bestandes,
·  Neubau von Wohnungen,
·  Bereitstellung von barrierearmen Wohnungen,
·  Digitalisierung der Unternehmensprozesse.

Zusätzlich können auch qualitative Ziele wie Kun-
den- und Mitarbeiterzufriedenheit definiert werden.

Fazit
Auch wenn variable Vergütungssysteme in der Woh-
nungswirtschaft insgesamt nicht sehr verbreitet 
sind, ist festzustellen, dass gerade größere Woh-
nungsunternehmen diese zunehmend einsetzen. 
Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass variable 
Vergütungssysteme angemessen sein sollten. Eine 
Vergütungspolitik, die auf kurzfristige Parameter 
ausgerichtet ist und einseitig Erfolg belohnt, verlei-
tet dazu, den langfristigen und nachhaltigen Unter-
nehmenserfolg aus dem Blick zu verlieren. Die Aus-
richtung des variablen Vergütungssystems auf den 
langfristigen Unternehmenserfolg auf der Grundlage 
einer nachhaltigen Managementstrategie ist somit 
„State of the Art“. Die Reduzierung der CO2-Emissi-
onen des Wohnungsbestands ist dabei ein Beispiel 
für ein Erfolgsziel. Grundlage kann ein eigens dafür 
entwickelter Nachhaltigkeitsindex sein.

Die regionalen Prüfungsverbände der Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft und ihre nahe-
stehenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften un-
terstützen Sie gern bei Fragen rund um das Thema 
„Anforderungen an variable Vergütungssysteme“. 

Beispiel für eine Tantieme-Vereinbarung

Fixe Komponenten Leistungsabhängige Komponenten

Festgehalt

Beiträge zur Altersvorsorge

Nebenleistungen (Dienstwagen, 
Versicherungsleistungen)

Kurzfristige Ziele – häufig  
operative Metriken

Langfristige Ziele – qualitative  
Ziele, die gleichlautend für mehrere 

Jahre festgelegt werden
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N ach dem IFA 1 „Abgrenzungen von Er-
haltungsaufwand und Herstellungs-
kosten bei Gebäuden in der Handels-
bilanz“ und dem IFA 2 „Bewertung von 
Immobilien des Anlagevermögens in 
der Handelsbilanz“ widmet 

sich der neue Standard IFA 3 dem Ausweis 
der Immobilien in der Handelsbilanz und 
der Abbildung des Bau- und Modernisie-
rungsprozesses, sowohl im Anlage- als auch 
im Umlaufvermögen. Er wurde am 3. Fe-
bruar 2022 vom Immobilienwirtschaftli-
chen Fachausschuss verabschiedet, steht 
seit Ende Februar in der Entwurfsfassung 
zur Verfügung und wird in ungefähr einem 
halben Jahr zum Standard werden.

Worum geht es im Standard?
Es geht um Fragen der Abgrenzung von An-
lagevermögen und Umlaufvermögen, den 
Ausweis im Rahmen des Erstellungsprozesses von 
baulichen Anlagen im Anlage- und Umlaufvermö-
gen sowie um Ausweisfragen beim Verkauf (siehe 
Abbildung 1).

Abgrenzung von Anlage- und 
Umlaufvermögen

Maßgeblich für die Zuordnung zum Anlage- oder Um-
laufvermögen ist der bei der Anschaff ung oder Her-
stellung verfolgte Zweck. Dem Anlagevermögen sind 
solche Immobilien zuzuordnen, die bestimmt sind, 

dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dies ist der 
Fall, wenn die Immobilie wiederholt zur betrieblichen 
Nutzung zur Verfügung steht. Dabei ist auch auf den 
Geschäftsgegenstand des Unternehmens abzustellen. 
Ist eine Zuordnung nicht eindeutig möglich, kommt 
es auf den subjektiven Willen des Bilanzierenden an, 
der allerdings nicht willkürlich sein darf, sondern im 
Sinne einer objektivierten Betrachtung. Dem Umlauf-
vermögen sind alle Immobilien zuzuordnen, die nicht 
Anlagevermögen sind (siehe Tabelle 1).

Umgliederungen vom Anlage- ins 
Umlaufvermögen und umgekehrt

Ändert sich die Zweckbestimmung einer Immobilie, 
kann eine Umgliederung geboten sein. 

Sollen vermietete Immobilien des Anlagevermö-
gens veräußert werden, kommt eine Umgliederung 
jedoch nicht in Betracht, wenn die Immobilie oder die 
Wohnungen weiterhin vermietet werden. Das ist auch 
dann der Fall, wenn das Gebäude zunächst in Wohn-
eigentum aufgeteilt wird. Der Verkauf erfolgt also 
direkt aus dem Anlagevermögen und bis zum Verkauf 
werden weiterhin Abschreibungen vor genommen. 
Diese Betrachtungsweise ist damit zu begründen, dass 
den erzielten Mieterträgen, die unter den Umsatz-
erlösen ausgewiesen werden, auch ein wirtschaftli-
ches Korrektiv gegenüberstehen sollte, nämlich die 
Abschreibungen. Im Umlaufvermögen dagegen wür-
den keine laufenden Abschreibungen erfolgen.

Werden dagegen Immobilien des Umlaufvermö-
gens, zum Beispiel wegen Verkaufsschwierigkeiten, 
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(IDW) ist der Ausweis von Immobilien in der Handelsbilanz und die Abbildung des 
Bau- und Modernisierungsprozesses.
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in die Vermietung übernommen, sind sie dann in der 
Regel dem Anlagevermögen zuzurechnen und um-
zugliedern. Etwas anderes kann sich ergeben, wenn 
sie weiterhin im Verkaufsprospekt bleiben und das 
Immobilienunternehmen möglichen Erwerbern eine 
Vermietungsgarantie gibt.

Bauvorbereitungskosten
Bauvorbereitungskosten entstehen für Maßnahmen, 
die dem eigentlichen Herstellungsprozess oder aber 
auch Maßnahmen, die dem Erwerb von unbebauten 
Grundstücken vorgelagert sind. In der Regel sind das 
Planungsleistungen, geologische Untersuchungen, 

Abb. 1

Gliederung des Standards
1 Abgrenzung von Anlage- und Umlaufvermögen
1.1 Immobilien des Anlage- und Umlaufvermögens
1.2 Umgliederung bei Änderung der Zweckbestimmung
2  Bauvorbereitungskosten und bauliche Anlagen im 

Erstellungsprozess
2.1 Dem Erstellungsprozess vorgelagerte Maßnahmen
2.2 Bauliche Anlagen im Erstellungsprozess
2.2.1 Ausweis im Anlagevermögen
2.2.2 Ausweis im Umlaufvermögen
2.3 Umfassende Sanierungs- oder Modernisierungsmaßnahmen
3 Verkauf von Immobilien des Anlage- und Umlaufvermögens

Jede Neubau- oder Modernisierungsmaßnahme ist in der Bilanz darzustellen; 
auch eine Zuordnung zum Umlauf- und Anlagevermögen ist zu treff en
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Vermögensgegenstand zuzurechnen. Denkbar ist 
aber auch, dass Teile davon außerplanmäßig ab-
zuschreiben sind, wenn die tatsächlich realisierte 
Baumaßnahme vom Umfang her von den Ursprungs-
planungen abweicht. Sollten Teile der aktivierten 
Aufwendung gar nicht verwirklichbar sein, sind sie 
als Abgang zu erfassen.

Abbildung des Herstellungsprozesses im  
Anlage- und Umlaufvermögen

Mit Beginn der Erstellung der baulichen Anlagen 
werden im Anlagevermögen die Bauvorbereitungs-
kosten auf Anlagen im Bau umgebucht. Dort wird 
die Erstellung aktiviert und mit Fertigstellung wird 
auf Grundstücke mit Wohnbauten umgebucht. Erst 
dort beginnen die Abschreibungen (siehe Tabelle 2).

Im Umlaufvermögen werden die unbebauten 
Grundstücke wie auch Bauvorbereitungskosten mit 
Beginn des Erstellungsprozesses erfolgswirksam auf 
Grundstücke mit unfertigen Bauten über Bestands-
erhöhung umgebucht. Mit Fertigstellung der Bauten 
wird wiederum erfolgswirksam auf Grundstücke mit 
fertigen Bauten umgebucht (Bestandsminderung/ 
Bestandserhöhung). Anders als im Anlagevermögen, 
wo Grundstück und Gebäude zwei Vermögensge-
genstände darstellen, wird im Umlaufvermögen das 

Architektenwettbewerbe und vergleichbare Aufwen-
dungen.

Da diese Aufwendungen anfallen, bevor die ei-
gentliche Entscheidung zum Erwerb beziehungsweise 
zur Herstellung eines Vermögensgegenstands getrof-
fen wurde, sind sie nach der allgemeinen Sichtweise 
grundsätzlich nicht aktivierungsfähig (siehe IDW 
ERS HFA 13 n. F.). Bei Immobilienmaßnahmen ist hier 
allerdings eine andere Sichtweise geboten, da diese 
Maßnahmen erforderlich sind, um den danach fol-
genden Prozess überhaupt zu gewährleisten. Weil die 
Aufwendungen auch verhältnismäßig hoch sind, ist 
bereits in der Formblattverordnung für Wohnungs-
unternehmen (JAbschl WUV) eine eigenständige Aus-
weisposition für diese Aufwendungen vorgegeben. 

Nicht zu den Bauvorbereitungskosten zählen 
aber Nebenkosten des Grundstückserwerbs, die vor 
dem Zugang (Eigentumsübergang) des Grundstücks 
anfallen, wie beispielsweise Notarkosten, Gebühren 
für die Eintragung einer Auflassungsvormerkung 
oder Grunderwerbsteuer. Diese Zahlungen sind unter 
dem Posten „geleistete Anzahlungen“ auszuweisen, 
solange das Eigentum an dem Grundstück noch nicht 
auf den Erwerber übergegangen ist.

Mit Beginn des Herstellungsprozesses sind 
die Bauvorbereitungskosten dem zu errichtenden Bi
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Beispiele für eine Zuordnung zum Anlage-
vermögen

Beispiele für Umlaufvermögen

Immobilien die für eine Vermietung und 
Verpachtung genutzt werden sollen

Immobilien, die zum Zweck der Weiterver-
äußerung erworben werden, auch wenn sie 
davor modernisiert werden

Musterhäuser eines Fertighausherstellers Bebaute Immobilien eines Bauträgers, die 
als Musterhäuser genutzt werden, bei denen 
aber die Veräußerungsabsicht dominiert

Tabelle 1: 

Beispiele 

Anlagevermögen Umlaufvermögen

Grundstücke ohne Bauten

Bauvorbereitungskosten Bauvorbereitungskosten

Umbuchung Erfolgswirksame Umbuchung

Anlagen im Bau Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 
mit unfertigen Bauten

Umbuchung Erfolgswirksame Umbuchung

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 
mit Wohnbauten

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 
mit fertigen Bauten

Tabelle 2: 

Umbuchungen im Vermögen
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bebaute Grundstück als ein Vermögensgegenstand 
(Produkt) gesehen (siehe Tabelle 2).

Auch umfassende Modernisierungen im Anlage-
vermögen können sinnvollerweise über die Position 
„Anlagen im Bau“ abgebildet werden. Ob auch der 
(Rest-)Buchwert des Gebäudes dorthin umgebucht 
wird, hängt davon ab, ob die Modernisierung in be-
wohntem oder unbewohntem Zustand erfolgt. Sollte 
auch der Buchwert auf Anlagen im Bau umgebucht 
werden, weil die Maßnahme so umfassend ist, dass 
sie nur in unbewohntem Zustand erfolgen kann, wird 
die planmäßige Abschreibung insoweit ausgesetzt.

Abbildung des Verkaufs von Immobilien
Bei der Veräußerung von Immobilien ist relevant, 
ob die Veräußerung regelmäßig im Rahmen der Ge-
schäftstätigkeit des bilanzierenden Unternehmens 
erfolgt oder nicht. Ist das der Fall, dann sind die Ver-
äußerungserlöse als Umsatzerlöse zu erfassen, auch 
wenn die Immobilien zuvor im Anlagevermögen für 
die Vermietung genutzt werden.

Veräußerungen aus dem Umlaufvermögen wer-
den ohnehin immer „brutto“ dargestellt. Der Abgang 
bei Position „Grundstücke mit fertigen Bauten“ er-

folgt über Bestandsverminderung. Aber auch wenn 
regelmäßig Anlagevermögen veräußert wird, sind die 
Erlöse ohne Saldierung mit dem (Rest-)Buchwert als 
Umsatzerlöse zu zeigen. Der Abgang des Buchwerts 
erfolgt hier unter „Buchwertabgang aus geschäfts-
mäßigem Verkauf von Grundstücken des Anlagever-
mögens“ unter Oberposition „Aufwendungen für Ver-
kaufsgrundstücke“. Werden dagegen Immobilien aus 
dem Anlagevermögen nicht geschäftsmäßig, regel-
mäßig veräußert, dann erfolgt ein „Netto-Ausweis“ 
(Verkaufserlös abzüglich Buchwert) unter Position 
„Sonstige betriebliche Erträge“.

Fazit 
Der neue Standard des IDW stellt noch einmal dar, wie 
der Bau- oder Modernisierungsprozess in der Bilanz 
sowie der Gewinn- und Verlustrechnung abzubilden 
ist. Außerdem werden einige wichtige Grundsätze 
der Abgrenzung und Zuordnung zum Umlauf- und 
Anlagevermögen getroff en. Der Standard ist noch 
nicht abschließend, sondern kann sich in der Kon-
sultationsphase noch in einigen Punkten ändern. 

Weitere Informationen: www.gdw-pruefungsverbaende.de

im haufe stellenmarkt
� nden Sie die passenden Jobs in den Bereichen Immobilien, Wohnungswirtschaft, 
Finanzierung u.v.m. Hier � nden: www.stellenmarkt.haufe.de

Finden statt Suchen: 
jobs für fach- und 
führungskräfte

Finden statt Suchen: 
jobs für fach- und 
führungskräfte
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G emäß § 1 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes 
zur Verbesserung der betrieblichen 
Altersversorgung (Betriebsrenten-
gesetz – BetrAVG) kann die Durch-
führung der betrieblichen Altersver-
sorgung unmittelbar über 

den Arbeitgeber oder mittelbar über einen 
der in § 1b Abs. 2 bis 4 BetrAVG genannten 
Versorgungsträger erfolgen (siehe hierzu 
Abbildung 1).

Während bei unmittelbaren Versor-
gungszusagen das Wohnungsunternehmen 
unmittelbar dem Arbeitnehmer gegenüber 
verpfl ichtet ist und die entsprechende Pen-
sionsverpfl ichtung bilanziert, wird bei mit-
telbaren Versorgungszusagen eine Versor-
gungseinrichtung zwischengeschaltet, an 
die regelmäßige Beiträge geleistet werden. 
Bei einer mittelbaren Versorgungszusage 
wird die Versicherungsleistung von der 
Versorgungseinrichtung an den Versorgungsberech-
tigten geleistet. Der Versorgungsberechtigte hat in 
der Regel einen direkten Anspruch gegen die Ver-
sorgungseinrichtung.

Handelsrechtliche 
Bilanzierungsgrundlagen

Gemäß Art. 28 Abs. 1 EGHGB wird beim Bilanzansatz 
von unmittelbaren Altersversorgungsverpfl ichtungen 
in Altzusagen (vor dem 1. Januar 1987) und Neuzu-
sagen (nach dem 31. Dezember 1986) unterschie-
den. Bei den Altzusagen besteht ein Wahlrecht zur 
Rückstellungsbildung, wohingegen bei Neuzusagen 
eine Pfl icht zur Rückstellungsbildung besteht. Bei 
mittelbaren Altersversorgungsverpfl ichtungen über 
eine Versorgungseinrichtung sieht der Gesetzgeber 

ein Wahlrecht zur Rückstellungsbildung bei Bestehen 
einer Unterdeckung der Versorgungsverpfl ichtung 
vor. Der Bilanzierende muss daher auch dann keine 
Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten bilden, 
wenn das bei der Versorgungseinrichtung vorhande-
ne Vermögen nicht zur Deckung der Versorgungs-
verpfl ichtungen ausreicht. Sofern keine Rückstellung 
gebildet wird, haben Kapitalgesellschaften gemäß 
Art. 28 Abs. 2 EGHGB den Fehlbetrag im Anhang an-
zugeben, um das Haftungsrisiko des Bilanzierenden 
aus der mittelbaren Versorgungszusage ersichtlich 
zu machen. Kann ein Fehlbetrag nicht verlässlich 
quantifi ziert werden, sind qualitative Erläuterungen 
in den Anhang aufzunehmen. 

Zusammengefasst stellt sich die bilanzielle Be-
handlung gemäß Art. 28 EGHGB wie in nebenstehen-
der Abbildung 2 dar. 

Subsidiärhaftung bei mittelbaren 
Altersversorgungsverpflichtungen

Gemäß § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG steht der Arbeitgeber 
für die Erfüllung der von ihm zugesagten Leistun-
gen auch dann ein, wenn die Durchführung nicht 
unmittelbar über ihn erfolgt. Entscheidet sich der 
Arbeit geber daher für einen mittelbaren Durchfüh-
rungsweg, so hat er für die zugesagte Leistung ein-
zustehen, auch wenn die Versorgungseinrichtung 
nicht leistet.

Die aktuell anhaltende Niedrigzinsphase stellt 
Versorgungseinrichtungen vor große Herausforde-
rungen. Zum 1. Januar 2022 ist der Garantiezins für 
Lebensversicherungen, Pensionskassen und Pensi-
onsfonds von 0,9 % auf 0,25 % gesunken, da es zu-
nehmend schwerfällt, die in Versorgungszusagen 
gegebenen Garantien zu fi nanzieren. Auch bei einem 
Rechnungszins von 0,25 % und unter Berücksichti-
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Von Michael Sparn

Aufgrund des anhaltenden Niedrigzinsumfeldes und des sinkenden Rechnungs-
zinses für Pensionsverpfl ichtungen steigen die Pensionsrückstellungen in den Bilan-
zen von Wohnungsunternehmen. Einige Pensionskassen und Lebensversicherer ste-
hen schon unter Aufsicht der BaFin, da es ihnen zunehmend schwerfällt, gegebene 
Zusagen zu fi nanzieren. 
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voller Höhe erbracht), muss in Höhe der Zahlungs-
verpfl ichtung eine Verbindlichkeit passiviert werden. 
Besteht die Verpfl ichtung darin, dass das Wohnungs-
unternehmen einen Teil der ursprünglich mittelbar 
zugesagten Leistungen in Zukunft unmittelbar zu 
erbringen hat, weil dem externen Versorgungsträger 
die fi nanziellen Mittel für die dauernde Erfüllbarkeit 
der Verpfl ichtung fehlen und auch nicht mehr zuge-
wendet werden, ist insoweit praktisch ein Wechsel 
des Durchführungswegs erfolgt. Dann ist keine 

gung der Kosten für den Versicherungsvertrag ist 
es Versicherungsunternehmen, Pensionskassen und 
Pensionsfonds kaum oder gar nicht möglich, über-
haupt eine Auszahlung der Summe der geleisteten 
Beiträge zu garantieren.

Wird das Unternehmen der Wohnungswirtschaft 
aus der Subsidiärhaftung in Anspruch genommen 
(zum Beispiel in Form einer Nachschusspfl icht be-
ziehungsweise wird im Leistungsfall die Versiche-
rungsleistung durch den Versorgungsträger nicht in 

Abb. 1: 

 Formen der betrieblichen Altersversorgung

Bilanzierende 
ist unmittelbar 

verpfl ichtet

unmittelbare 
Versorgungs-

zusage

mittelbare 
Versorgungs-

zusage

Direkt-
versicherung

Pensions-
kasse

Pensions-
fonds

Unterstüt-
zungskasse

Altersversorgung 
durch:

Abb. 2: 

 Altersversorgungsverpfl ichtungen gemäß Art. 28 EGHGB

unmittelbar 
(Direktzusage)

mittelbar über ein 
Trägerunternehmen

Altzusagen 
(Zusage vor dem 1.1.1987):

Wahlrecht zur 
Rückstellungs bildung*

Wahlrecht für 
Rückstellungsbildung 
bei Unterdeckung der 

Versorgungsverpfl ichtungen*

Art. 28 Abs. 1 
EGHGB

Neuzusagen 
(Zusage nach dem 31.12.1986):

Pfl icht zur Rückstellungs-
bildung

§ 249 Abs.
 1 HGB

Art. 28 Abs. 1 
EGHGB

*aber: Anhangangaben gem. Art. 28 Abs. 2 EGHGB

Altersversorgungs-
verpfl ichtungen
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Auslagerung von  
Pensionsverpflichtungen? 

Der wohl wichtigste Grund für die Auslagerung von 
Pensionsverpflichtungen ist die Reduzierung des 
Zahlungsrisikos in der Zukunft durch den Aufbau 
eines entsprechendes Pensionsvermögens. Somit be-
lasten auch in konjunkturell schwächeren Zeiten die 
Pensionszahlungen nicht den Finanzmittelbestand. 
Weiterhin verkürzt die Auslagerung der Pensions-
verpflichtungen die Bilanzsumme und erhöht somit 
die Eigenkapitalquote. Nicht gedeckte Altersversor-
gungsverpflichtungen müssen lediglich im Anhang 
vermerkt werden, bis eine Inanspruchnahme erfolgt 
beziehungsweise mit dieser ernsthaft zu rechnen ist. 
Die Auslagerung an eine Versorgungseinrichtung bie-
tet im Speziellen für kleinere und mittlere Unterneh-
men den Vorteil eines professionellen Managements.

Als betriebswirtschaftliches Argument gegen 
eine Auslagerung wird der Verlust von vorher im 
Unternehmen vorhandener Liquidität genannt. Da 
die bilanzierte Pensionsverpflichtung faktisch wie 
ein langfristiger Kredit wirkt, wird die Abhängig-
keit von externen Kreditgebern verringert. Weiterhin 
kann die Finanzierung über Pensionsrückstellungen 
vorteilhaft sein, wenn die interne Rendite über der 
Kapitalmarktverzinsung liegt. 

Für jedes einzelne Unternehmen hängt die Aus-
lagerungsentscheidung von unterschiedlichen Ein-
flussfaktoren ab und ist somit individuell zu treffen. 

Fazit
Der anhaltenden Niedrigzinsphase und deren po-
tenziellen Risiken für die Bilanzen von Wohnungs-
unternehmen beziehungsweise Versorgungsein-
richtungen sollte verstärkt Beachtung geschenkt 
werden. Es gilt, Risiken, welche im Zusammenhang 
mit Altersversorgungsverpflichtungen entstehen, 

unternehmens individuell zu 
identifizieren, einzuschätzen 
und auf ihre wirtschaftlichen 
und jahresabschlussbezoge-
nen Auswirkungen zu beur-
teilen. Um sich Gewissheit zu 
verschaffen, sollte zum Bei-
spiel eine Vertragsinventur 
durchgeführt werden. Da-
durch können mögliche Haf-
tungsrisiken und potenziell 
steigende Aufwendungen für 

die Altersversorgung identifiziert werden. Weiterhin 
sind die Auswirkungen steigender Pensionslasten 
beziehungsweise möglicher Unterdeckungen auf die 
langfristige Unternehmensplanung zu berücksich-
tigen.

Für Fragen stehen Ihnen der Autor sowie die 
Ansprechpartner in den Regionalverbänden gerne 
zur Verfügung.  

Verbindlichkeit, sondern eine Pensionsrückstellung 
zu passivieren.

Insofern sollte das Wohnungsunternehmen 
überprüfen, ob mit bereits erteilten Versorgungs-
zusagen (zum Beispiel in Betriebsvereinbarungen, 
Individualvereinbarungen) eine bestimmte Mindest-
leistung (zum Beispiel Leistungszusage, Beitragszu-
sage mit Mindestleistung) zugesichert wurde, für 
die es gegebenenfalls haften muss beziehungsweise 
ob gegebenenfalls Leistungskürzungen durch einen 
Versorgungsträger überhaupt an die Versorgungsbe-
rechtigten weitergegeben werden können. Zukünftig 
geplante Versorgungszusagen sind in ihrer Ausge-
staltung daraufhin zu überprüfen, inwieweit sich aus 
diesen – auch unter Berücksichtigung der aktuellen 
Rechtsprechung – gegebenenfalls eine Einstands-
pflicht ergeben kann.

Rechnungszinssätze und weitere  
Bewertungsannahmen

Für die Abzinsung von langfristigen Altersversor-
gungsverpflichtungen wird gemäß der Vereinfa-
chungsregel des § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB eine pau-
schale Restlaufzeit von 15 Jahren unterstellt. Für diese 
Restlaufzeit wird ein zehnjähriger Durchschnittszins-
satz gebildet. Zum 31. Dezember 2020 hatte die Deut-
sche Bundesbank für diese 15-jährige Restlaufzeit 
einen Abzinsungszinssatz von 2,30 % (zehnjährige 
Durchschnittsbildung) angegeben. Zum 31. Dezember 
2021 liegt dieser Abzinsungszinssatz bei 1,87 %, also 
um 43 Basispunkte unter dem Vorjahreszinssatz. 
Bei gleichbleibenden Marktverhältnissen wird der 
Zinssatz langfristig weiter absinken und damit zu 
einem weiteren – rein zinsbedingten – Anstieg der 
Erfüllungsbeträge führen. 

Bei der Bewertung von Pensionsverpflichtun-
gen werden auch weiterhin die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie zu berück-
sichtigen sein. So ist zum Bei-
spiel das Jahr 2021 aufgrund 
Pandemie-bedingter Sonder-
effekte von einer relativ star-
ken Inflation beeinflusst, die 
sich auch in einer entspre-
chend höheren Inflationser-
wartung und Rentendyna-
mik widerspiegelt. Weiterhin 
können sich aufgrund der in 
den Jahren 2020 und 2021 
verzeichneten Übersterblichkeit – beziehungsweise 
aufgrund der langfristigen Folgen der Corona-Pan-
demie – Auswirkungen auf die verwendeten Sterbe-
tafeln ergeben. 

Die mittel- bis langfristigen Effekte auf die Le-
benserwartung können aktuell noch nicht verlässlich 
abgeschätzt werden. Aus diesem Grund können auch 
die bisher verwendeten Sterbetafeln im Rahmen der 
handelsrechtlichen Bilanzierung noch als geeigneter 
Schätzwert weiterverwendet werden. Bi
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Weitere Informationen: www.gdw-pruefungsverbaende.de

Eine Vertrags inventur der  
Altersversorgungs verpflichtungen  

kann helfen, Auswirkungen  
steigender Aufwendungen wie 

mögliche Unterdeckungen oder 
Haftungsrisiken zu identifizieren.
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D as Thema Nachhaltigkeit und die ESG-
Kriterien (Umwelt/Environmental, So-
ziales/Social und verantwortungsvolle 
Unternehmensführung/Governance) 
sind derzeit in aller Munde. Die Debat-
te ist stark von regulatorischen Initia-

tiven auf europäischer Ebene geprägt (beispielsweise 
Taxonomie-Verordnung, Corporate Soci-
al Responsibility/CSR-Reporting, Green-
Bond-Standard). Die EU-Kommission 
dehnt mit der CSR-Richtlinie den Gel-
tungsbereich der Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung auf alle großen Unternehmen 
aus. Nachhaltigkeitsinformationen sind bei 
diesen Unternehmen dann verp� ichtender 
Bestandteil des Lageberichts. Die im April 
2022 verö� entlichten Berichtsstandardent-
würfe machen deutlich, welche Anforde-
rungen auf die Unternehmen zukommen.

Welche Unternehmen sind von der 
CSR-Richtlinie betroffen?

Nach dem Entwurf der CSR-Richtlinie 
(Stand Mai 2022) sind Unternehmen, die 
zwei von drei Kriterien erfüllen – mehr als 250 Mit-
arbeiter, mehr als 40 Mio. € Umsatz oder mehr als 
20 Mio. € in der Bilanz –, von der Verp� ichtung zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung betro� en.

Für diese Unternehmen gilt dann: 
·  Ort der Berichterstattung soll zwingend der Lage-

bericht werden,
·  verp� ichtende prüferische Durchsicht der Nach-

haltigkeitsberichterstattung,
- vorgeschriebenes digitales Format (ESEF-Format) 
für Jahresabschluss und Lagebericht.

Im Ergebnis bedeutet dies, dass alle großen Un-
ternehmen und alle Unternehmen, die wie große 
Unternehmen (im Sinne des § 267 Abs. 3 HGB) zu 
bilanzieren haben, von der Regelung erfasst sind. 
Unabhängig von der direkten Betro� enheit wird die 

Nachhaltigkeitsberichtserstattung aber auch Aus-
strahlungswirkung auf alle anderen Unternehmen 
haben. Einzelne Banken fragen bei ihren Kunden be-
reits jetzt gezielt ESG-Informationen ab, da sie diese 
Daten für die Klassi¥ zierung ihrer Darlehensport-
folios nach der Taxonomie-Verordnung benötigen.

Welcher Standard ist zukünftig für die Nach-
haltigkeitsberichterstattung anzuwenden?

Nach der CSR-Richtlinie sollen bis zum 31. Dezem-
ber 2022 verp� ichtende (einheitliche) Standards für 
die Nachhaltigkeitsberichterstattung vorliegen. Die 
EU-Kommission will damit die Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung (nicht¥ nanzielle Berichterstattung) 
eines Unternehmens auf die gleiche Bedeutungsstufe 
stellen wie die Finanzinformationen.

Bisher gibt es auf internationaler und europäi-
scher Ebene keinen einheitlichen Standard zur Nach-
haltigkeitsberichterstattung. Es gibt aber eine Reihe 
von Bestrebungen, einen international anerkannten 
Standardsetter für die nicht¥ nanzielle Berichter-
stattung zu scha� en. So ist unter dem Dach der IFRS 
Foundation ein Sustainability Standards Board (SSB) 
etabliert worden, der für die Entwicklung globaler 
Nachhaltigkeitsstandards zuständig ist. Darüber hi-
naus hat die EU-Kommission die European Financial 
Reporting Advisory Group (EFRAG) damit beauftragt, 
einen nicht¥ nanziellen Berichtsstandard ESRS (Eu-
ropean Sustainable Reporting Standard) auf europä-
ischer Ebene zu entwickeln. 

Die EFRAG ist ein Expertengremium, welches die 
EU-Kommission bei der Übernahme der Interna-
tional Financial Reporting Standards (IFRS) in EU-
Recht berät. Mit dem Entwurf der CSR-Richtlinie 
wurde das Mandat der EFRAG auf die Beratung der 
EU-Kommission bei der Entwicklung von Standards 
zur Nachhaltigkeitsberichterstattung ausgeweitet. 
Am 29. April 2022 verö� entlichte EFRAG die ESRS-
Konsultationsentwürfe (Exposure Drafts ESRS). Die 
Konsultationsfrist endet am 8. August 2022. 

BILANZ- UND STEUERWISSEN – AKTUELLES AUS DEN PRÜFUNGSORGANISATIONEN DES GDW
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GdW Revision AG
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Europäischer Berichtsstandard für 
die Nachhaltigkeitsberichterstattung

Von Christian Gebhardt

Im April 2022 wurden von der EU-Kommission die Entwürfe für die Nachhaltigkeits-
berichterstattung verö� entlicht. Welche Herausforderungen kommen nun auf die 
Wohnungsunternehmen zu?
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Überblick über die European Sustainability 
Reporting Standards (ESRS) 

Gegenstand der aktuellen Konsultation sind 13 ESRS, 
wovon zwei ESRS themenübergreifende Prinzipien 
und Angaben behandeln (siehe Abbildung 1). Die elf 
themenspezi  schen ESRS sind nach der etablierten 
ESG-Klassi  kation von Nachhaltigkeitsaspekten (En-
vironment, Social, Governance) angeordnet. Generel-
les Ziel der ESRS ist es, unter Anwendung des Prinzips 
der doppelten Wesentlichkeit über die Auswirkungen 
der Unternehmenstätigkeiten zu berichten und über 
daraus entstehende Chancen und Risiken für das 
Unternehmen. 

Die themenspezifischen ESRS enthalten eine 
Vielzahl an Berichtsanforderungen, die durch Anwen-
dungsleitlinien (sogenannte Application Guidance) 
präzisiert und erweitert werden. Die themenspezi  -
schen ESRS weisen die folgende einheitliche Struktur 
auf:
·  Inhaltsverzeichnis
·  Zielsetzung
·  Interaktion mit anderen ESRS
·  Berichtsanforderungen:

–  Allgemeines, Strategie, Governance und Wesent-
lichkeitsbeurteilung

–  Konzepte, Zielgrößen, Maßnahmenpläne und Res-
sourcen

–  Leistungsbemessung
·  Anhang 1: De  nitionen
·  Anhang 2: Anwendungsleitlinien

Zu einem späteren Zeitpunkt wird darüber hi-
naus eine Vielzahl an sektorspezi  schen ESRS er-
wartet, die jedoch nicht Bestandteil des aktuellen 
Konsultationsverfahrens sind. 

Prinzip der doppelten Wesentlichkeit
Unternehmen sollen nach dem Wesentlichkeitsprin-
zip darüber berichten, wie sich Nachhaltigkeitsas-
pekte auf ihr Geschäftsergebnis, ihre Lage und ihren 
Geschäftsverlauf auswirken (Unternehmensrele-
vanz). Zudem ist auch zu erfassen, welche Auswir-
kungen diese Aspekte auf Mensch und Umwelt haben 
(Nachhaltigkeitsrelevanz). Ziel ist es, die Unterneh-
men dazu zu veranlassen, ihre direkten oder indi-
rekten externen E� ekte auf die Gesamtgesellschaft 
abzubilden (siehe Abbildung 2). 

Welcher Zeitplan ist für die Umsetzung der 
ESRS vorgesehen?

Die Fristen für die Umsetzung der Berichtsp� ichten 
stellen sich wie folgt dar:
·  1. Januar 2024 für kapitalmarktorientierte Unter-

nehmen, die schon jetzt der Berichtsp� icht un-
terliegen (Berichterstattung im Jahr 2025 auf der 
Grundlage von Daten von 2024);

·  1. Januar 2025 für große Unternehmen (erstmalige 
Berichterstattung im Jahr 2026 auf der Grundlage 
von Daten von 2025);

·  1. Januar 2026 für börsennotierte KMU sowie kleine 
und nicht komplexe Kreditinstitute und   rmen-

Umwelt Soziales Governance

·  Klimawandel (Klimaschutz und 
–anpassung)

·  Verschmutzung
·  Wasser und Meeresressourcen
·  Biodiversität
·  Kreislaufwirtschaft

· Belegschaft
·  Beschäftigte in der Wert-

schöpfungskette
·  Verbraucher/Konsumenten
·  betro� ene Gemeinden

·  Governance, Risikomanagement 
und interne Kontrollen

·  verantwortungsvolle Geschäfts-
praktiken 

Übergreifende Standards

ESRS 2 – Allgemeine und sektor-
übergreifende Anforderungen

Notwendige O� enlegung und 
Strategie, Geschäftsmodell, 
Governance, Einfl uss auf Nach-
haltigkeitsaspekte sowie Risiken- 
und Chancenmanagement

ESRS 1 – Allgemeine 
Bestimmungen

Allgemeine Angaben zum 
Reporting nach CSRD

Abb. 1: 

Aktueller Stand der EFRAG-Anforderungen
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·  Auf welchen Ebenen sind weitere Verantwortlich-
keiten notwendig?

·  Welche Ressourcen werden in den kommenden 
Jahren für den Themenbereich Nachhaltigkeit be-
nötigt?

·  Welche (Fach-)Kenntnisse liegen bereits intern 
vor und welche zusätzlichen Kompetenzen werden 
benötigt?

Der Zielzustand sollte die strategische Einbin-
dung und der Aufbau einer standardisierten Bericht-
erstattung im Unternehmen sein.

Fazit
Die EU-Kommission stärkt durch die aktuellen Nach-
haltigkeitsberichtsentwürfe (ESRS) die Bedeutung 
der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Allerdings 
droht aufgrund des Umfangs und der Komplexität 
des Berichtsstandards eine Überforderung gerade der 
nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen. Der 
GdW wird daher in einem breiten Verbändebündnis 
eine Stellungnahme gegenüber der EU-Kommission 
im August 2022 abgeben und sich auch für die Bei-
behaltung des DNK als geeigneten Berichtsstandard 
einsetzen.

Die regionalen Prüfungsverbände der Wohnungs- 
und Immobilienwirtschaft und ihre nahestehenden 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften unterstützen gern 
bei Fragen rund um die Themen Nachhaltigkeits-
strategie und -berichterstattung.  

eigene Versicherungsgesellschaften (erstmalige 
Berichterstattung im Jahr 2027 auf der Grundlage 
der Daten von 2026).

Wertung der Berichtsentwürfe
Obwohl eine Standardisierung der Nachhaltigkeits-
berichterstattung grundsätzlich zu befürworten ist, 
besteht die Gefahr, dass bisher nicht berichtsp� ich-
tige Unternehmen sowohl vom Umfang der Nach-
haltigkeitsberichterstattung als auch vom zeitlichen 
Umsetzungsplan überfordert sein könnten. Unter-
nehmen, die freiwillig einen Nachhaltigkeitsbericht 
auf der Grundlage des Deutschen Nachhaltigkeits-
kodex (DNK) erstellt haben, konnten bisher davon 
ausgehen, dass dieser mit der CSR-Richtlinie kom-
patibel ist. 

Ein vom Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) 
in Auftrag gegebenes Gutachten1 kam Anfang des 
Jahres 2022 zum Ergebnis, dass „keine Widersprüche 
identi� ziert werden, die einer Harmonisierung des 
DNK mit den Regulierungsmaßnahmen entgegen-
stehen“ würden – vielmehr scheint „der DNK, auf 
Basis des aktuellen Kenntnisstands, gut mit der CSR-
Richtlinie in Einklang gebracht werden zu können.“ 
Insofern besteht noch berechtigte Ho¢ nung, dass 
der DNK auch in Einklang mit dem zukünftigen eu-
ropäischen Berichtsstandard gebracht werden kann.

Die Kernfragen, die sich für alle Unternehmen bei 
der Integration der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
in die Geschäftstätigkeit ergeben, sind:
·  Wie ist Nachhaltigkeit im Geschäftsmodell bereits 

verankert?
·  Wo soll die Hauptverantwortlichkeit für den The-

menbereich Nachhaltigkeit künftig liegen? Bi
ld
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dW1  Prof. Dr. Kerstin Lopatta, Gutachten im Auftrag des RNE: Betrachtung des DNK 

im Kontext der aktuellen EU-Nachhaltigkeitsregulierungsmaßnahmen und der 
SDGs als internationaler Referenzrahmen, 28.2.2022.

Abb. 2: 

Wesentlichkeitsprinzip

Auswirkungen auf 
Leistung, Entwicklung 

und Lage des 
Unternehmens

Auswirkung der 
Geschäftstätigkeit 
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und Strategie
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Der nächste Schritt: Erklärungen zur 
Feststellung der Grundsteuerwerte

Grundsteuermessbetrag ergibt nach Multiplikation 
mit dem Hebesatz der Gemeinde die ab 2025 zu zah-
lende Grundsteuer.

Flächenbasierte Verfahren – also eine Bemes-
sung der Grundsteuer auf der Grundlage der Grund-
stücks- und Gebäudefl ächen – fi nden in Bayern (rei-
nes Flächenmodell) sowie in Niedersachsen, Hessen 
und Hamburg (Flächen-Lage-Modelle) Anwendung. 
In Niedersachsen und Hessen wird neben den Flä-
chen noch zusätzlich ein „Lagefaktor“ berücksich-
tigt, der aus einem Verhältnis von Bodenrichtwert 
des Grundstücks zum durchschnittlichen Boden-
richtwert der Gemeinde ermittelt wird. In Hamburg 
werden zwei Wohnlagen – gut und normal – gemäß 
dem dortigen Wohnlagenverzeichnis berücksichtigt.

Baden-Württemberg hat sich für 
das Bodenwertmodell entschieden. Das 
heißt, die Bemessungsgrundlage für die 
neue Grundsteuer bildet hier – unabhängig 
davon, ob das Grundstück unbebaut oder 
bebaut ist – die Grundstücksfl äche und der 
Bodenrichtwert. Allerdings wird hier über 
die Steuermesszahl diff erenziert.

Umsetzung der Grundsteuerreform
Nun steht der nächste Schritt zur Umset-
zung der Grundsteuerreform zum 1. Januar 
2025 an – die Erklärungen zur Feststel-

lung der Grundsteuerwerte auf den 1. Januar 2022 
(= Hauptfeststellungszeitpunkt). 

Die Aufforderung zur Abgabe der Steuerer-
klärungen erfolgte im Wege einer öff entlichen Be-
kanntmachung – für das Bundesmodell durch das 
Bundesfi nanzministerium im Bundessteuerblatt am 

D as Gesetzespaket zur Re-
form der Grundsteuer (Bun-
desmodell) wurde Ende 
2019 im Bundesgesetzblatt 
verkündet. Damit hat der 
Gesetzgeber die vom Bun-

desverfassungsgericht gesetzte Frist zur 
Neuregelung der Bemessungsgrundlage für 
die Grundsteuer ab 2025 gewahrt. Auch die 
Länder, die unter Nutzung der sogenannten 
Länderöff nungsklausel vom Bundesmodell 
abweichen, haben eigene landesgesetzliche 
Grundlagen für die Grundsteuer geschaff en.

Grundsteuermodelle
Die Abbildung auf Seite 65 gibt einen Überblick über 
das im jeweiligen Bundesland zur Anwendung kom-
mende Modell zur Ermittlung der Bemessungsgrund-
lage für die Grundsteuer.

Beim Bundesmodell handelt es sich bekanntlich 
um ein wertbasiertes Verfahren. Je nach Grund-
stücksart werden bebaute Grundstücke in einem 
vereinfachten Ertragswert- (Wohnen) oder Sach-
wertverfahren (Gewerbe) bewertet. Bei unbebauten 
Grundstücken bilden der Bodenrichtwert und die 
Grundstücksfläche die Grundlage für die Bewer-
tung. Auf den so ermittelten Grundsteuerwert fi ndet 
eine Steuermesszahl Anwendung. Diese beträgt für 
unbebaute Grundstücke 0,34 ‰ und für bebaute 
Grundstücke 0,31 ‰ (Wohnen) bzw. 0,34 ‰ für Ge-
werbe. Das Saarland und Sachsen wenden ebenfalls 
das Bundemodell an, weichen aber hinsichtlich der 
anzuwendenden Steuermesszahlen von der bun-
desgesetzlichen Regelung ab. Der so entstandene Bi
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Von Ingeborg Esser und Antje Große

In Vorbereitung der Anwendung der neuen Grundsteuerbemessungsgrundlage 
ab 2025 steht nun der nächste Schritt an – die Abgabe der Erklärungen zur Fest-
stellung dieser Grundsteuerwerte. Die Frist hierfür läuft seit dem 1. Juli 2022 bis zum 
31. Oktober 2022. Nun sind die Grundstückseigentümer gefordert.
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30. März 2022. Die vom Bundesmodell abweichenden 
Länder sind auf Länderebene ebenfalls so verfahren. 
Je nach Bundesland wurden die Grundstückseigentü-
mer gegebenenfalls aber auch noch einmal gesondert 
hierüber informiert und mit zusätzlichem Informa-
tionsmaterial versorgt. 

Erklärungsabgabe über ELSTER
Die Steuererklärungen sind vom 1. Juli 2022 bis zum 
31. Oktober 2022 nach amtlich vorgeschriebenem 
Datensatz durch Datenfernübertragung zu über-

mitteln. Hierfür steht das Portal „Mein ELSTER“ der 
Finanzverwaltung (www.elster.de/eportal/start) zur 
Verfügung. 

Im Vorfeld der Nutzung von ELSTER muss eine 
Registrierung erfolgen. Sollte bereits ein ELSTER-
Benutzerkonto bestehen, kann es auch für die Er-
klärungsabgabe im Rahmen der Grundsteuerreform 
verwendet werden. Eine erneute Registrierung ist 
nicht notwendig.1

Wohnungsunternehmen stehen vor der großen 
Herausforderung: der Erklärungsabgabe für den 
umfangreichen Grundbesitz in einem zeitlich eng 
bemessenen Zeitfenster. Ob seitens der Finanzver-
waltung gegebenenfalls Fristverlängerungen gewährt 
werden, kann nicht generell beantwortet werden. 
Hier gilt es, bei Bedarf zeitnah in Kontakt zum zu-
ständigen Finanzamt zu treten, um individuelle Lö-
sungen zu fi nden.

Die Anbieter wohnungswirtschaftlicher – auch 
spezieller grundsteuerlicher – Software2 sowie die 
Prüfungsverbände der Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft und ihre nahestehenden Wirtschafts-

Informationsmöglichkeit
Über die Website www.grundsteuerreform.de gelangen die Eigen-
tümer von Grundstücken auf die Grundsteuerseiten der jeweiligen 
Bundesländer und die dort bereitgestellten weiterführenden Infor-
mationen – einschließlich der Hinweise zum Abruf der für Zwecke der 
Grundsteuer – jeweils modellabhängig – benötigten Bodenrichtwerte.

Grundsteuerreform – Überblick zur Anwendung des 
Bundesmodells und der Ländermodelle 

Bundesmodell (11)
·  Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-

Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, 
Schleswig-Holstein, Thüringen

·  Sachsen und Saarland – unter Anwendung 
abweichender Steuermesszahlen

Ländermodelle (5)
·   Bodenwertmodell: Baden-Württemberg
·  Reines Flächenmodell: Bayern 
·  Flächen-Lage-Modelle: 

– Niedersachsen und Hessen (über BRW)
– Hamburg (über Wohnlage bei Steuermesszahl)

Bodenwertsteuer

Flächenmodell

Bundesmodell

Bremen
Berlin

Schleswig-
Holstein

Baden-
Württemberg

Mecklenburg-
Vorpommern

Hamburg

Sachsen
Thüringen

Bayern
Saarland

Niedersachsen

Sachsen-Anhalt

Brandenburg

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-
Pfalz

Hessen
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prüfungsgesellschaften bieten Wohnungsunterneh-
men bei der Erfüllung ihrer Pflichten entsprechende 
Hilfestellungen – einerseits bei der Vorbereitung 
beziehungsweise Aufbereitung des benötigten Da-
tenmaterials und/oder andererseits bei der konkreten 
Abgabe der Steuererklärungen.

Allerdings sind weiterhin vielzählige praktische 
Fragestellungen ungeklärt. So zum Beispiel auch, ob 
im Zuge der Erklärungsabgabe die bisherige Zuord-
nung des Grundstücksbestandes zu wirtschaftlichen 
Einheiten aktualisiert werden sollte. In Anbetracht 
dieses Massenverfahrens ist den Wohnungsunter-
nehmen allerdings zu empfehlen, es zunächst bei der 
bisherigen Situation zu belassen und die Erklärungen 
entsprechend der vorhandenen (alten) Zuordnungen 
auf der Basis der bisherigen Einheitswert-Aktenzei-
chen beziehungsweise Steuernummern abzugeben. 
Alles andere wird die Finanzverwaltung nicht bewäl-
tigen können. Die Bereinigung des Grundstücksbe-
standes sollte erst zu einem späteren Zeitpunkt in 
Angriff genommen werden.

Fazit
Der nächste Schritt zur Umsetzung der Grundsteu-
erreform 2025 ist angelaufen. Die Wohnungsunter-
nehmen sind gefordert, alle dafür notwendigen Daten 
gegenüber der Finanzverwaltung zu erklären. Damit 
wird das Projekt Grundsteuer auch weiterhin erheb-
liche Ressourcen in den Unternehmen binden. Aber: 
Nach erfolgreicher Übermittlung der Daten ist dann 
erst einmal die Finanzverwaltung am Zug. Es bleibt 
spannend!   
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1  siehe hierzu auch https://www.elster.de/eportal/infoseite/grundsteuerreform
2  Zum Beispiel: „GrundsteuerDigital“ der Fino Taxtech GmbH – Softwarepartner 

der DATEV und Kooperationspartner von Haufe-Lexware (https://grundsteuer-
digital.de/) oder das Aareon Grundsteuer-Interaktions-Tool (AGIT) der Aareon 
AG (https://www.aareon.de) oder die Grundsteuer-Software der Agenda 
Informationssysteme GmbH & Co. KG (https://www.agenda-software.de/) oder 
„SmartGrundsteuer“ von Taxy.io GmbH (https://www.smartgrundsteuer.de/) 
 und so weiter.

Weitere Informationen: www.gdw-pruefungsverbaende.de

Grundsteuermodell Unbebautes  
Grundstück

Bebautes Grundstück  
Wohnen

Bebautes Grundstück  
Gewerbe

Bundesmodell 0,34 ‰ 0,31 ‰ 0,34 ‰

Bundesmodell Sachsen 0,36 ‰ 0,36 ‰ 0,72 ‰

Bundesmodell Saarland 0,64 ‰ 0,34 ‰ 0,64 ‰

Reines Flächenmodell

100 %

100 % auf GuB

70 % auf Gebäude – Wohnfläche

– Hamburg – 
Wohnfläche „gute“ Wohnlage 70 %

Wohnfläche „normale“ Wohnlage 52,5 %

100 %
Flächen-Lage-Modelle

Bodenwertmodell 1,3 ‰ 0,91 ‰ 
bei Nutzung überwiegend zu Wohnzwecken

1,3 ‰

Grundsteuermodelle – Steuermesszahlen
(Stand Juni 2022) 

Deutsche Entwicklungshilfe für soziales 
Wohnungs- und Siedlungswesen e.V.

DESWOS-Spendenkonto
IBAN: DE87 3705 0198 0006 6022 21
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M it dem BMF-Schreiben vom 14. No-
vember 2014 wurden erstmals 
die sogenannten Grundsätze zur 
ordnungsmäßigen Führung und 
Aufbewahrung von Büchern, Auf-
zeichnungen und Unterlagen in 

elektronischer Form sowie zum Datenzugriff  (GoBD) 
veröff entlicht. Mit dieser Veröff entlichung 
führte das BMF die zuvor geltenden Grund-
sätze zum Datenzugriff  und zur Prüfbar-
keit digitaler Unterlagen (GDPdU) und die 
Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestütz-
ter Buchführungssysteme (GoBS) zusam-
men und löste diese ab. Zuletzt wurden 
die GoBD mit BMF-Schreiben vom 28. No-
vember 2019 aktualisiert, um dem techni-
schen Fortschritt, zum Beispiel hinsichtlich 
Cloud-Lösungen und dem Fotografi eren 
von Belegen unter anderem mittels Smart-
phone, Rechnung zu tragen.

Regelungsinhalt dieser Schreiben ist 
jeweils die Auff assung der Finanzverwal-
tung, welche Anforderungen bei der elektronischen 
Verarbeitung von direkt oder indirekt steuerrele-
vanten Daten umzusetzen sind. Abgeleitet werden 
diese Vorgaben insbesondere aus den gesetzlichen 
Regelungen der §§ 238, 239 HGB und §§ 145, 146 AO.

Die GoBD sind dabei so umfassend, dass diese 
bereits in dem Moment anzuwenden sind, in dem 
direkt oder indirekt steuerrelevante Daten in einem 
EDV-System verarbeitet werden.

Als erstes Zwischenfazit kann damit festge-
halten werden, dass alle Steuerpfl ichtigen, die sich 
eines ERP-Systems zur Buchhaltung bedienen, in 
den Regelungsbereich der GoBD fallen und damit 
verpfl ichtet sind, eine Verfahrensdokumentation zu 
erstellen. Diese Anforderung gilt unabhängig davon, 
ob das Unternehmen volldigitalisiert ist und komplett 
auf Papier verzichtet oder – abgesehen von einer 
elektronischen Buchhaltung – noch vollständig oder 
überwiegend auf Papier setzt. 

Inhalt einer Verfahrensdokumentation
Verteilt über die 44 Seiten des BMF-Schreibens vom 
28. November 2019 fi nden sich in den 184 Textziff ern 
diverse Hinweise und Anhaltspunkte über die Min-
destinhalte einer Verfahrensdokumentation. Schluss-
endlich stellt die Finanzverwaltung aber klar: „Die 
konkrete Ausgestaltung der Verfahrensdokumen-
tation ist abhängig von der Komplexität und Diver-
sifi kation der Geschäftstätigkeit und der Organisa-
tionsstruktur sowie des eingesetzten DV-Systems.“ 
(BMF-Schreiben vom 28.11.2019, Tz. 151). Die konkrete 
Ausgestaltung obliegt damit dem Steuerpfl ichtigen. 

Hilfestellungen gibt es insbesondere in Form 
einer Muster-Verfahrensdokumentation zum erset-
zenden Scannen, die gemeinsam von der Bundes-
steuerberaterkammer und dem Deutschen Steuer-
beraterverband e.V. herausgegeben wurde. Daneben 
hat auch das Institut der Wirtschaftsprüfer in dem 
umfangreichen Prüfungshinweis IDW PH 9.860.4 An-
haltspunkte formuliert, wie sich eine Verfahrensdo-
kumentation auf Angemessenheit und Wirksamkeit 
prüfen lässt. Hieraus lassen sich ebenfalls die vorzu-
haltenden Mindestbestandteile ableiten.

In welche Bestandteile eine Verfahrensdoku-
mentation zu gliedern ist, zeigt die nachfolgende 
Abbildung auf Seite 59. Der Umfang ist demnach sehr 
weitreichend; er soll den gesamten organisatorisch 
und technisch gewollten Prozess umfassen. Aufgrund 
dieses Umfangs fi ndet sich in der Praxis häufi g ein 
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Papierloses Büro: Welche Erwartun-
gen hat die Finanzverwaltung?

Von Robert Dobroschke

Verwaltungsanweisungen des Bundesministeriums der Finanzen (BMF-Schreiben) 
regeln bisher die Erwartungen der Finanzverwaltung an EDV-Systeme. Im Zuge 
der Digitalisierung (papierloses Büro) sollten sich Wohnungsunternehmen damit 
beschäftigen und eine sogenannte Verfahrensdokumentation implementieren. 

Jedes (steuerpfl ichtige) Unternehmen 
mit einer elektronischen Buchführung 

benötigt eine Verfahrens dokumentation. 
Der Digitalisierungsgrad des 

Unternehmens bestimmt den Umfang 
der Verfahrensdokumentation.
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Dokument (Masterdokument), das auf mitgeltende 
Unterlagen (Sekundärdokumente) verweist. 

In seinem Prüfungshinweis geht das IDW sogar 
noch weiter und unterscheidet zwischen einem stets 
notwendigen Basiselement, der Verfahrensdokumen-
tation an sich und generellen IT-Kontrollen (welches 
sich wiederum in Masterdokument und Sekundärdo-
kumente aufgliedern kann), sowie Ergänzungsele-
menten, die einzelne betriebliche Abläufe beschrei-
ben (zum Beispiel elektronischer Belegausgang oder 
elektronische Aufbewahrung), sodass sowohl eine 
modulare Erstellung als auch Prüfung möglich sind. 

Das genannte interne Kontrollsystem im Rahmen 
der Betriebsdokumentation bezieht sich – entspre-
chend der systemgestützten Buchhaltung – insbe-
sondere auf generelle IT-Kontrollen. Relevante Kon-
trollaktivitäten sind: 
·  Changemanagement (Programm- und Datenände-

rungsverfahren),

·  Zugang und Zugriff auf IT-System (Datensicher-
heit), 

·  Prozesse zum Betrieb der IT-Infrastruktur (IT-Be-
trieb),

wobei auch im Kontext der GoBD die allgemein be-
kannten Kontrollaktivitäten, wie insbesondere physi-
sche Sicherungsmaßnahmen, Zugriffsschutzkonzepte 
(„need to know“) und Funktionstrennungen („segre-
gation of duties“) einschlägig sind. 

Unter Berücksichtigung dieser Hilfestellungen 
und der Gliederung, die so auch in den GoBD vor-
gegeben ist (BMF-Schreiben vom 28.11.2019, Tz. 102, 
153), lässt sich dann eine individuell auf das jeweilige 
Unternehmen angepasste Verfahrensdokumentation 
entwickeln. Hier wird sich der Umfang je Gliede-
rungsbereich jeweils in Abhängigkeit von Digitali-
sierungsgrad, Komplexität und Diversifikation der 
Geschäftstätigkeit und der Organisationsstruktur 
sowie des ERP-Systems unterscheiden. 

Konkrete Erleichterungen für kleinere und mitt-
lere Unternehmen sind in den GoBD nicht vorgese-
hen. Lediglich für Kleinstunternehmen, welche in den 
GoBD wie folgt definiert sind:
·  Gewinnermittlung durch Einnahmen-Überschuss-

Rechnung,
·  Jahresumsatz bis maximal 17.500 €,
erkennt die Finanzverwaltung an, dass „die Erfül-
lung der Anforderungen an die Aufzeichnungen nach 
den GoBD regelmäßig auch mit Blick auf die Unter-
nehmensgröße zu bewerten“ (BMF-Schreiben vom 
28.11.2019, Tz. 15) sind.

Gliederung einer Verfahrendokumentation

Verfahrens
dokumentation

Anwender
dokumentation

Betriebs
dokumentation 
einschließlich 

Internem  
Kontrollsystem

Allgemeine
Beschreibung

Technische 
System

dokumentation

Geltende Regelungen (gegebenen
falls Masterdokument und Sekundär

dokumente) sind zu versionieren, sodass 
über die gesamte Aufbewahrungsdauer 

(bis zu zehn Jahre) jeweils nachvollzogen 
werden kann, wann welche Daten nach 
welchen Vorgaben verarbeitet wurden.
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die vollständigen aufzeichnungs- und 
aufbewahrungspflichtigen Daten. Gän-
gige ERP-Systeme sehen daher stets 
eine sogenannte GoBD-Schnittstelle 
vor, um den steuerlichen Anforderun-
gen gerecht zu werden. Jedes Woh-
nungsunternehmen sollte daher diese 
Schnittstelle vorweisen können.

Daneben enthalten die GoBD 
weitere Konkretisierungen und Aus-
führungen, unter anderem zu den 
allgemeinen Anforderungen (Nach-
vollziehbarkeit, Nachprüfbarkeit, Voll-
ständigkeit, Richtigkeit, zeitgerechte 
Buchungen und Aufzeichnungen, Ord-
nung, Unveränderbarkeit), aber auch 
zu digitalen Aufzeichnungen und dem 
sogenannten ersetzenden Scannen, bei 
dem Papierunterlagen nach erfolgrei-
cher Digitalisierung vernichtet werden.

Eine konkrete Pflicht zur Erstel-
lung einer Verfahrensdokumentation ergibt sich aus 
dem Gesetz zwar nicht. Die Finanzverwaltung geht 
jedoch davon aus, dass die Verfahren (sämtliche or-
ganisatorisch und technisch gewollten Prozesse) Teil 
der Ordnungsmäßigkeit der Buchhaltung sind. Sie 
folgert hieraus, dass bei einer fehlenden oder mangel-
haften Beschreibung der Verfahren die Nachvollzieh-
barkeit und Nachprüfbarkeit der Buchführung nicht 
mehr gegeben sein kann. Kommt die Finanzverwal-
tung zu diesem Ergebnis, droht im schlimmsten Fall, 
dass sie die Buchführung verwirft und stattdessen 
Schätzverfahren zur Ermittlung der Höhe des Ge-
winns beziehungsweise der Steuern anwendet. 

Fazit
In der Regel verfügt jedes Wohnungsunternehmen 
über eine elektronische Buchhaltung beziehungs-
weise setzt ein ERP-System dafür ein, sodass die 
GoBD einschlägig sind und unter anderem eine Ver-
fahrensdokumentation und eine GoBD-Schnittstelle 
vorzuhalten sind. Auch bei vollständiger oder teilwei-
ser Auslagerung entfallen diese Pflichten nicht – die 
Verantwortung bleibt stets beim Wohnungsunter-
nehmen. Besondere Brisanz kann insbesondere bei 
Bestrebungen hin zum papierlosen Büro („ersetzen-
des Scannen“) entstehen. Liegt in einem solchen Fall 
keine Verfahrensdokumentation vor, ist das Verwer-
fen der Buchhaltung und stattdessen die Anwendung 
von Schätzverfahren eine ernst zu nehmende Gefahr. 

Für Fragen stehen Ihnen der Autor sowie Ihre 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in den 
Regionalverbänden gerne zur Verfügung.  

Diese Definition weicht damit signifikant von 
der Definition von Kleinstkapitalgesellschaften ge-
mäß § 267a HGB ab, welche unter anderem einen 
Jahresumsatz von bis zu 700.000 € vorsieht. Die 
Erleichterung für Kleinstunternehmen nach der 
GoBD stellt damit regelmäßig keine Erleichterung 
für Wohnungsunternehmen dar – schon allein, weil 
Wohnungsunternehmen in der Rechtsform der GmbH 
oder Genossenschaft stets Kaufleute sind und damit 
zur doppelten Buchführung verpflichtet sind (§ 242 
HGB – im Gegensatz zur Einnahmen-Überschuss-
Rechnung nach § 4 Abs. 3 EStG, welche regelmäßig für 
Wohnungsunternehmen nicht zulässig ist).

Gibt es weitere Vorgaben aus den GoBD?
Wie immer gilt auch bei den GoBD, dass das Woh-
nungsunternehmen stets allein verantwortlich für 
die Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und der 
Erfüllung der Anforderungen der GoBD (GoBD-Com-
pliance) bleibt. Dies gilt auch bei vollständiger oder 
teilweise organisatorischer (zum Beispiel Beauftra-
gung Dritter mit Buchhaltung und/oder Jahresab-
schlusserstellung) und/oder technischer (beispiels-
weise in ein Rechenzentrum oder die Nutzung von 
Cloud-Lösungen) Auslagerung (BMF-Schreiben vom 
28.11.2019, Tz. 21).

Daneben wird in den GoBD das Recht der Fi-
nanzverwaltung auf Datenzugriff nach § 147 Abs. 6 
AO konkretisiert. Bereits im Gesetz sind folgende 
Zugriffsarten vorgesehen:
·  unmittelbarer Datenzugriff (Z1),
·  mittelbarer Datenzugriff (Z2),
·  Datenträgerüberlassung (Z3).

Welche Zugriffsart im Rahmen einer steuerlichen 
Außenprüfung verlangt werden kann, liegt dabei im 
pflichtgemäßen Ermessen der Finanzbehörde. Die 
Finanzverwaltung akzeptiert dabei keine Reports 
oder Druckdateien, sondern verlangt unmittelbar Weitere Informationen: www.gdw-pruefungsverbaende.de

Die Digitalisierung hält für Unternehmen auch Herausforderungen bereit:  
Auf organisatorischer Ebene stellt zum Beispiel die Finanzverwaltung besondere  

Anforderungen hinsichtlich der Verfahrensorganisation
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